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Einleitung

Mitarbeiterbeteiligung und damit Mitar-

beitergesellschaften als eine besondere

Form der Mitarbeiterbeteiligung sind wie-

der Gegenstand einer öffentlichen Dis-

kussion geworden. Sei es unter dem Ge-

sichtpunkt, dass Produktivvermögen im

Eigentum der Mitarbeiter einen Beitrag

zur betrieblichen Altersvorsorge leisten

kann; sei es in Zusammenhang mit der

geplanten Änderung des Betriebsverfas-

sungsgesetz der Bundesregierung, die

den Arbeitnehmern eine stärkere Parti-

zipation an den betrieblichen Entschei-

dungen gewähren soll; oder seien es Vor-

stöße, wie der des Ministerium für Ar-

beit und Soziales, Qualifikation und Tech-

nologie in NRW, das in einer Pressemit-

teilung, die „Die kompetente Mitgestal-

tung des Arbeitsalltags durch die Beschäf-

tigten (als) eine zentrale Voraussetzung

für betriebliche Innovationen und Verbes-

serungen“ bezeichnet und dies in Zu-

kunft auch fördern möchte.

Auch jüngste Fälle, in denen neue Mitar-

beitergesellschaften für Betriebsfortfüh-

rungen größerer Betrieb wie die Brandt

Zwieback Werke in Hagen durch Beleg-

schaften ins Gespräch gebracht werden,

zeigen, dass dieses Thema wieder aktu-

ell wird.

Das NETZ für Selbstverwaltung und

Selbstorganisation nimmt diese Diskussi-

onen zum Anlass, die Ergebnisse des Run-

den Tischs zum Thema Mitarbeiterge-

sellschaften: Beiträge zu Flexibilität, Par-

tizipation und soziale Absicherung vom

31. Mai 1999 in Frankfurt zu dokumen-

tieren.

Die Veranstaltung fand im Rahmen des

europäischen Projekts „travaille associe

et emploi“ statt, das von dem europäi-

schen Zusammenschluss der Arbeiter-

bzw. Produktivgenossenschaften, Sozial-

genossenschaften und partizipativer Un-

ternehmen – CECOP organisiert und von

der europäischen Kommission über die

Haushaltlinie „Drittes System und Be-

schäftigung“ gefördert wurde.

Das NETZ für Selbstverwaltung und Selbstorganisation e.V.

ist ein bundesweiter Zusammenschluß von kleine Unterneh-
men mit ökologischen oder sozialen Zielen, in denen sich
Menschen selber einen Arbeitsplatz geschaffen haben.

Ihr Ziel ist es, über ihre wirtschaftliche Tätigkeit hinaus die
Teilhabe der Menschen an der wirtschaftlichen Entwicklung
des Betriebes und der Gesellschaft zu fördern und Produkte,
Produktionsverfahren und Dienstleistungen anzubieten, die
an umweltverträglichen Merkmalen wie Schadstofffreiheit, Ver-
ringerung des Verbrauchs an natürlichen Ressourcen und da-
mit einer nachhaltigen Entwicklung orientiert sind.

Das NETZ für Selbstverwaltung und Selbstorganisation för-
dert und unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Kleinbe-
trieben, um ihre Stellung in Wirtschaft und Gesellschaft zu
stärken, u.a. durch Lobbyarbeit für den Gedanken der Selbst-
verwaltung und Selbstorganisation, Einkaufsgemeinschaften,
Weiterbildung.

Um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere
die der kleinen Unternehmen zu verbessern, initiiert das NETZ
die gemeinsame Interessenvertretung auf verschiedenen poli-
tischen Ebenen.

Das NETZ für Selbstverwaltung und Selbstorganisation ist dazu
auch auf europäischer Ebene in CECOP organisiert und betei-
ligt sich in diesem Zusammenhang an Projekten und Initiati-
ven zur Verbesserung von Rahmenbedingungen sozialer, parti-
zipativer und genossenschaftlich organisierter Unternehmen.

CECOP aisbl.
CECOP ist ein europäischer Dachverband von Verbänden und
Organisationen, die drei verschiedene Formen von Mitarbeiter-
gesellschaften vertreten:
• Arbeiter- bzw. Produktivgenossenschaften (vorwiegend in

Frankreich, Italien und Spanien)
• soziale Unternehmen oder Sozialgenossenschaften (in Ita-

lien und Spanien, aber auch in Schweden) und
• Mitarbeiterunternehmen wie z.B. die SALs in Spanien und

selbstverwaltete Betriebe in Deutschland.
CECOP repräsentiert ca. 60–70.000 Unternehmen in Europa,
mit ungefähr 1,5 Mio. MitarbeiterInnen, die an Ihrem Unter-
nehmen beteiligt sind.
Eine Mitarbeitergesellschaft ist eine Gesellschaft, in der die
Mitarbeiter über die Mehrheit der Stimmen verfügen und an
der die Mehrheit der Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt
ist.

Karin Schröder
Hans-Gerd Nottenbohm

NETZ e.V.

Einleitung
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• durch die Mög-

lichkeit verschie-

dene Einkom-

mensarten zu

kombinieren (z.B.

Kapitalisierung

der Arbeitslosen-

hilfe etc.).

Ziel des Projekt war es, den klassischen

Definitionen der Arbeitsmodelle – einer

abhängigen Beschäftigung auf der einen

und eine selbständige Tätigkeit auf der

anderen Seite – auf der im Wesentlichen

auch die rechtlichen Rahmenbedingun-

gen gründen –, die Definition eines drit-

ten Arbeitsmodells hinzuzufügen. Denn

die doppelte Funktion von Mitarbeitern,

die am Unternehmen beteiligt sind und

damit auch ein doppeltes Risiko tragen

(das unternehmerische Risiko des Kapital-

verlusts im Falle der Insolvenz des Un-

ternehmens und das des Arbeitsplatz-

verlustes), wird bisher von der rechtlichen

Seite her nicht berücksichtigt bzw. aner-

kannt.

In diesem Zusammenhang soll die Dis-

kussion um die Schaffung und Verbes-

serung der Rahmenbedingungen für Mit-

arbeiterunternehmen und Mitarbeiterbe-

teiligung fortgeführt werden.

Als europäischer Lobbyverband versucht

CECOP seit zehn Jahren eine spezielle

Politik für Mitarbeiterbeteiligung auf

europäische Ebene zu forcieren. Auch

wenn es eine gewisse Unterstützung des

europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-

schusses gab und gibt, ist „bisher wenig

passiert“, wie es Rainer Schlüter (Gene-

ralsekretär der CECOP) in seiner Einfüh-

rungsrede zum runden Tisch ausdrückte.

Das unterstreicht die Notwendigkeit, neue

Allianzen zu schaffen, wie dies CECOP

Das Projekt “travaille associe et
emploi – Mitarbeiterbeteiligung.
Ein drittes Arbeitsmodell

für Beschäftigung“

Das Projekt hat drei inhaltliche Schwer-

punkte:

1. eine vergleichende Analyse der recht-

lichen Rahmenbedingungen zur Situ-

ation von Mitarbeitern, die am Unter-

nehmen beteiligt sind (bzgl. steuer-

licher, arbeits- und gesellschaftsrecht-

licher Behandlung, der sozialen Absi-

cherung etc.).

2. Fallstudien, in denen gute Beispiele

aus der Praxis bezüglich der Arbeits-

organisation, flexibler Arbeitszeitmo-

delle und Formen der sozialen Ab-

sicherung im Zusammenhang mit den

gesetzlichen und steuerrechtlichen

Rahmenbedingungen analysiert und

vorgestellt wurden.

3. Thematische runde Tische, in denen

u.a. das Problem analysiert wurde,

wie die Beteiligung der Mitarbeiter am

Unternehmen finanziert werden kann,

zum Beispiel

• durch staatliche Finanzierungsmodel-

le, wie Sparmodelle und Vermögens-

bildungsgesetze,

• durch Finanzierungsinstrumente, die

von einigen Organisationen entwi-

ckelt wurden, (z.B.: der Finanzierungs-

fonds von CGSCOP in Frankreich, der

zur Vorfinanzierung der Kapitalein-

lagen eingerichtet wurde)

Karin Schröder
Hans-Gerd Nottenbohm

NETZ e.V.

Einleitung
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seit Mitte der 90er Jahre insbesondere

auch mit den Gewerkschaften versucht.

Gemeinsame Aktivitäten gab es in den

letzten Jahren zu den Themen Beleg-

schaftsübernahmen, gemeinsame Quali-

fizierung und lokale Wirtschaftsentwick-

lung.

Ein weiteres Ziel des Projekts war es

auch, eine neue Form des Sozialdialogs

auf europäischer Ebene zu entwickeln,

in den neben den klassischen Vertretern

der Sozialpartner auch neue Formen von

Organisationen der Sozialökonomie mit

einbezogen werden. Auch die Europäi-

schen Kommission hat im Rahmen der

Haushaltslinie „Drittes System und Be-

schäftigung“ festgestellt, dass die beiden

klassischen Partner heutzutage nicht

mehr ausreichend sind, um die sozialen

und wirtschaftlichen Fragestellungen aus-

reichend zu behandeln. Es gibt also ge-

wisse Bestrebungen die Sozialpartner-

schaft zu verbreitern.

CECOP hat zusammen mit den europä-

ischen Gewerkschaftsverband, einen ge-

meinsamen Brief an die Kommission ge-

schrieben, in dem angeregt wird, CECOP

als weiteren Partner für den Sozialdialog

auf europäischer Ebene anzuerkennen.

Die Kommission hat darauf positiv rea-

giert. Voraussetzung für die Anerken-

nung auf europäischer Ebene ist, dass

auf nationaler Ebene in den einzelnen

Ländern ähnliche Situationen geschaffen

werden. Die Einbeziehung von Organi-

sationen der Sozialökonomie findet bis-

her jedoch nur in zwei Ländern statt (Ita-

lien und Dänemark). In anderen Ländern

gib es zwar Kontakte und Diskussionen,

aber noch keine offiziellen Verhandlun-

gen. Als Themen, die in den Dialog mit

den Gewerkschaften eingebracht wur-

den, nannte Rainer Schlüter von CECOP

folgende:

• Arbeitnehmerbeteiligung, nicht nur

bezogen auf Genossenschaften und

Mitarbeiterunternehmen, sondern

auch im weiteren Sinne

• gemeinsame Ausbildung und Qualifi-

zierungsmodelle (da gleiche Probleme

vorhanden sind)

• neuer Dialog mit den Gewerkschaf-

ten auf lokaler Ebene

• neue Arbeitsmodelle, insbesondere in

Bezug auf Flexibilität.

Im Rahmen des Projekts soll die Debatte

um die Schaffung und Verbesserung von

Rahmenbedingungen für Mitarbeiterun-

ternehmer fortgeführt werden.

Die Diskussion mit Gewerkschaften dreht

sich bisher vor allem um die Anerken-

nung der spezifischen Situation der Mit-

arbeitergesellschaften, mit der momen-

tan schwierigen Situation, insbesondere

• weil die Rahmenbedingungen nicht

stimmen, weder die steuerlichen noch

die arbeitsrechtlichen

• wegen der Internalisierung sozialer

Kosten, z.B. höhere Kosten der De-

mokratie, die nicht anerkannt werden

• wegen der Frage der Abdeckung des

doppelten Risikos (Risiko des Arbeits-

platzverlust und das der Insolvenz des

Unternehmens); die Absicherung von

Risikokapitel ist bisher nicht möglich,

es müssen also neue Arten von Ver-

sicherungssystemen aufgebaut wer-

den

• wegen des Einkommensteuergeset-

zes und seinen Möglichkeiten des

Kombinierens verschiedener Einkom-

mensformen

• die Frage, wie können verschiedene

positive Flexibilitätsmodelle eingeführt

werden, andere Tarifverhandlungen

z.B. zur Finanzierung von Arbeitsplatz-

schaffung

NETZ e.V.

Einleitung

Karin Schröder
Hans-Gerd Nottenbohm
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Runder Tisch zum Thema
„Mitarbeitergesellschaften“:
Beiträge für Flexibilität, Partizipati-

on und soziale Absicherung

Für den runden Tisch zum Thema „Mit-

arbeitergesellschaften: Beiträge für Fle-

xibilität, Partizipation und soziale Absiche-

rung“ in Frankfurt verband Rainer Schlü-

ter in seinem Einführungsbeitrag den

Wunsch, dass es damit gelingt, einen län-

gerfristigen Dialog mit den Gewerkschaf-

ten aufzubauen und die Partnerschaften

im Bereich der Mitarbeiterbeteiligung in

Deutschland zu erweitern.

Ein erster Schritt in diese Richtung zeigt

sich darin, dass neben NETZ und CECOP

auch der DGB-Kreis Frankfurt, die IG

Metall Frankfurt, das Bildungswerk

Rhein-Main e.V., EWR Consult und die

Denkfabrik Frankfurt sich als Kooperati-

onspartner beteiligten.

In den drei Themenblöcke zu Flexibilität,

Partizipation und sozialer Absicherung

wurden Praxisbeispiele unterschiedlicher

Typen von Mitarbeitergesellschaften vor-

gestellt:

Als das Netz Mitte der 80er Jahre ge-

gründet wurde, diskutierten diejenigen,

die nach alternativen Formen für neue

Unternehmen suchten, ob es sinnvoller

ist, die Menschen, die in einem Betrieb

zusammenarbeiten zu Unternehmern zu

machen oder das Kapital eines Betrie-

bes treuhänderisch verwalten zu lassen.

In dem ersten Fall wurden Mitarbeiter zu

Gesellschaftern einer Gesellschaft bür-

gerlichen Rechts (GbR) oder einer GmbH.

In einigen wenigen Fällen wurden durch

die Mitarbeiter eines Betriebes Genos-

senschaften gegründet. Im allgemeinen

bezeichnen sich diese Unternehmen nicht

als Mitarbeitergesellschaften, da der

gemeinschaftliche unternehmerische

Standpunkt im Vordergrund steht, ob-

wohl in Genossenschaften und häufig

auch in der GmbH die Beteiligten sozial-

versicherungsrechtlich Arbeitnehmer

sind.

Die Entwicklung in den letzten 15 Jah-

ren hat gezeigt, dass gerade in einer GbR

aber auch in den anderen beiden Rechts-

formen die Aufnahme neu hinzustoßen-

der Mitarbeiter aus verschiedenen noch

näher im runden Tisch zu untersuchen-

den Gründen als Gesellschafter unter-

NETZ e.V.

Einleitung

Karin Schröder
Hans-Gerd Nottenbohm

Unterschiedliche Typen von Mitarbeitergesellschaften

Unternehmen, die eine Beteiligung von Mitarbeitern praktizieren, sind in den
letzten Jahrzehnten durch Initiativen von drei unterschiedlichen Typen gesell-
schaftlicher Gruppen und Personen entstanden:

1. Arbeitnehmer insbesondere in Kleinbetrieben oder aus der Arbeitslosigkeit
heraus haben selbst zur Entstehung von Mitarbeitergesellschaften bzw.
selbstverwalteten Betrieben beigetragen.

2. Gewerkschaften oder Betriebsräte versuchen in Krisenzeiten, Mitarbeiter-
gesellschaften als letzte Alternative zur Vernichtung von Arbeitsplätzen ins
Leben zu rufen.

3. Einzelne Unternehmer haben aus verschiedenen Gründen (z.B. im Sinne
einer neuen Unternehmenskultur, Förderung der Mitarbeitermotivation) die
Entstehung von Mitarbeitergesellschaften initiiert.
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bleibt. Durch diesen Prozess überwiegt

dann im Laufe der Zeit die Anzahl der

Mitarbeiter, die nicht Gesellschafter ge-

worden sind, gegenüber den Mitarbei-

tergesellschaftern. Damit ist dann auch

die Bezeichnung Mitarbeitergesellschaft

objektiv nicht mehr gerechtfertigt. Zwei-

felsohne hatten diese unternehmerisch

orientierten Mitarbeitergesellschaften für

das Wachstum von Unternehmensneu-

gründungen in der Ökologiebranche in

der zweiten Hälfte der 80er Jahre und

später eine entscheidende Bedeutung.

Viele dieser Betriebe fühlen sich selber

den selbstverwalteten Betrieben, ge-

meinschaftlichen Existenzgründungen

oder Teamgründungen zugehörig.

Zu den Mitarbeitergesellschaften, die

sich entschlossen, das Kapital des Betrie-

bes treuhänderisch verwalten zu lassen,

zählen viele politisch motivierten Grün-

dungen von den 70er Jahren bis heute,

selbstverwaltete Betriebe im Umfeld von

Kommunen und ähnlichen Gemeinschaf-

ten sowie Mitarbeiter- oder Arbeitneh-

mergesellschaften im engeren Sinne.

Letztere haben zur treuhänderischen Ver-

waltung des Kapitals ihrer Betriebe sehr

umfassende und komplizierte rechtliche

Konstruktionen entwickelt. Das geschah,

um den Finanzierungserfordernissen grö-

ßerer Betriebe im Rahmen von Mitar-

beitergesellschaften Rechnung zu tragen

und um den arbeitsrechtlichen Status der

Beteiligten als Arbeitnehmer eindeutig zu

erhalten. Wie beim Runden Tisch betont,

blieb bezüglich der Beteiligung der Ar-

beitnehmer an den betrieblichen Ent-

scheidungen häufig alles mehr oder we-

niger beim Alten. Im Gegensatz dazu

entwickelten die in der Regel kleinen

neugegründeten selbstverwalteten Be-

triebe unter dem Dach einer treuhän-

derischen Verwaltung des notwendigen

Firmenkapitals sehr basisdemokratische

Entscheidungsstrukturen, die in einzelnen

Fällen Menschen, die solche Strukturen

nicht gewohnt waren, überforderten. Die

Lösung betrieblicher Konflikte setzt in die-

sen Fällen ein hohes Maß an Konflikt-

fähigkeit der Beteiligten voraus. Das

Scheitern oder Fortbestehen dieser Form

der Mitarbeitergesellschaften entschied

sich häufig genau in diesen innerbetrieb-

lichen Konfliktsituationen. Auch die Trag-

fähigkeit der treuhänderischen Verwal-

tung des Kapitals wird in diesen Situati-

onen auf eine harte Probe gestellt. Im

Gegensatz zur bei Arbeitnehmergesell-

schaften detailliert ausgearbeiteten treu-

händerische Verwaltung des betriebli-

chen Kapitals, besteht sie in selbstver-

walteten Betrieben in informellen Verein-

barungen. Diese informellen Vereinba-

rungen können z.B. Absichtserklärungen

der Firmengründer oder die Zurverfü-

gungstellung des Stammkapitals einer

GmbH aus Spendenmittel für soziale

Zwecke sein.

Aus der Sicht des NETZes liegt in der bis-

herigen Unterschiedlichkeit der verschie-

denen Ansätze von Mitarbeitergesell-

schaften die Chance, etwas für zukünf-

tige Modelle zu lernen. Im Rahmen der

Veranstaltung wollte das NETZ Vertreter

der verschiedenen Typen von Mitarbeiter-

NETZ e.V.

Einleitung

Karin Schröder
Hans-Gerd Nottenbohm
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gesellschaften an einen Tisch bringen,

um praktische Beispiele vorzustellen, Er-

fahrungen auszutauschen und gemein-

same Strategien zur Verbesserung der

Rahmenbedingungen für Unternehmen

mit Mitarbeiterbeteiligung zu diskutieren.

In den 80er Jahren häuften sich Beispie-

le, wo Belegschaften versuchten ihre von

Schließung bedrohte Betriebe oder Be-

triebsteile aus eigener Kraft weiterzufüh-

ren. Nachdem es eine Zeit lang ruhiger

um solche Modelle wurde, sind seit Mit-

te der 90er Jahre wieder Versuche un-

ternommen worden, Mitarbeitergesell-

schaften zu initiieren. Problem damals

wie heute sind die schwierigen wirt-

schaftlichen und rechtlichen Rahmenbe-

dingungen für diese Art von Unterneh-

men in Deutschland. Das Fördersystem

in Deutschland ist auf die Förderung von

Einzelunternehmern ausgelegt, der Zu-

sammenschluss von Personengruppen

wird tendenziell benachteiligt.

Der Blick in andere Länder, beispielsweise

nach Spanien, zeigt interessante Beispie-

le zur Förderung von Mitarbeitergesell-

schaften und sollte Anregungen für die

Diskussion auf nationaler Ebene geben.

Auf Initiative des Verbands der Mitar-

beitergesellschaften in Spanien – der

CONFESAL – wurde mit Unterstützung

der Gewerkschaften 1986 ein Gesetz für

Arbeitnehmeraktiengesellschaften (SAL)

eingeführt und in der Novellierung von

1997 auf Arbeitnehmergesellschaften mit

beschränkter Haftung (SLL) ausgeweitet.

Das Modell, seine Entstehungshinter-

gründe, rechtlichen Rahmenbedingun-

gen und die damit verbunden Beschäf-

tigungspotentiale wurden vom Präsiden-

ten der CONFESAL Miguel Millana und

dem Vertreter der UGT Sebastian Reyna

im Rahmen des runden Tisch vorgestellt.

Der Beitrag der Arbeitnehmergesellschaf-

ten zur Beschäftigungsförderung und

Arbeitsplatzsicherung zeigt sich darin,

dass in dieser Unternehmensform ein

Beschäftigungszuwachs von 12% er-

reicht wurde, der durchschnittliche Zu-

wachs in Spanien liegt nur bei 3,4%.

In Deutschland scheitern viele Versuche

eine Mitarbeitergesellschaft zu realisie-

ren, weil die Option der Übernahme

durch die Belegschaft zu spät in Betracht

gezogen wird. Kurz vor geplanten Mas-

senentlassungen und Konkurs sind die

Entscheidungsspielräume eng und das

Risiko des Scheiterns groß.  Außerdem

wurde bei der Präsentation der einzel-

nen Beispiele deutlich gemacht, dass

entsprechende Rahmenbedingungen und

staatliche Förderungen für Mitarbeiter-

gesellschaften fehlen bzw. unzureichend

sind.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedin-

gungen haben sich verschiedene Formen

von Mitarbeitergesellschaften gebildet

und arbeiten erfolgreich, wie nicht zu-

letzt die im Rahmen des runden Tisches

vorgestellten Beispiele verdeutlichen.

Leitlinien des Konzepts der Mitarbeitergesellschaften in Spanien:

Die Mehrheit des Kapitals (min. 51%) muß von den Arbeitnehmern gehalten
werden. Eine Person darf maximal 33% des Kapitals halten. Für die Sicherung
des Kapitals der Arbeitnehmer muß ein Sonderrücklagenfonds gebildet werden. Wenn die
Unternehmen die für die Registrierung notwendigen Bedingungen erfüllen, erhalten sie steu-
erliche Vergünstigungen und zahlen reduzierte Sozialabgaben. Die Mindestgröße einer SAL
oder SLL liegt bei 3 Mitgliedern.

NETZ e.V.

Einleitung

Karin Schröder
Hans-Gerd Nottenbohm
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Dreiklang: Flexibilität, Partizipation
und soziale Absicherung

Die Partizipation ist das zentrale Element

in Mitarbeitergesellschaften.

Innerhalb der verschiedenen Typen von

Mitarbeitergesellschaften haben sich un-

terschiedliche Formen der Mitarbeiter-

beteiligung herausgebildet:

• Die Beteiligung der Mitarbeiter am

Produktivvermögen (Kapital- und/

oder Gewinnbeteiligung),

• eine Beteiligung an den betrieblichen

Entscheidungsprozessen und

• eine Beteiligung in der Arbeitsorgani-

sation und der Arbeitsplatzgestaltung.

Sie ist ein zentrales Element in der Dis-

kussion um mehr Flexibilität im Unterneh-

men, wenn es darum geht eine Balance

zu finden zwischen den Markterforder-

nissen und den Anforderungen des Un-

ternehmens als Ganzes und den Bedürf-

nissen der Belegschaft bzw. der einzel-

nen Mitarbeiter.

Eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung, (u.a.

Teilzeitarbeits- oder Jobsharing- oder fle-

xible Entlohnungsmodelle) ist ja durchaus

nicht nur im Interesse der Unter-

nehmen, um z.B. Auftrags-

schwankungen aufzufangen,

sondern auch im Interesse der

Mitarbeiter, wenn sie dazu bei-

tragen Arbeitsplätze zu sichern

oder darüber hinaus auch neue

zu schaffen, oder wenn es ih-

nen durch solche Modelle er-

leichtert wird, die Erwerbsarbeit,

Familienarbeit und individuell ver-

fügbare Zeit besser zu vereinba-

ren.

Entscheidend für die Akzeptanz einer

Flexibilisierung im Unternehmen ist die

Motivation, Verantwortung im Unterneh-

men zu übernehmen und eigene Talen-

te einzubringen. Um gemeinsam die be-

triebliche Wettbewerbsfähigkeit zu er-

halten oder zu verbessern, ist die Betei-

ligung der Mitarbeiter auf der einen Sei-

te und eine entsprechende soziale Ab-

sicherung auf der anderen Seite wesent-

lich. Denn eine Beteiligung am Unterneh-

men bedeutet eben nicht nur eine Kapi-

tal- oder Gewinnbeteiligung, sie bedeu-

tet auch die Übernahme eines doppel-

ten Risikos durch den Mitarbeiter: Kapi-

talverlust und die Gefahr des Arbeits-

platzverlusts.

Die drei Elemente Partizipation, Flexibili-

tät und soziale Absicherung bilden so-

zusagen einen Dreiklang, der bei der

Diskussion um die rechtlichen Rahmen-

bedingungen von Mitarbeitergesellschaf-

ten berücksichtigt werden muss.

NETZ e.V.

Einleitung

Karin Schröder
Hans-Gerd Nottenbohm
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Mitarbeitergesellschaften
Beiträge zur Flexibilität, Partizipation und sozialer Absicherung

Harald Fiedler – DGB Kreisvorsitzender Frankfurt am Main

Beschäftigungssicherung und soziale Ab-

sicherung mit der Möglichkeit von Mit-

arbeitergesellschaften sind die wesentli-

chen Inhalte der vorliegenden Veröffent-

lichung.

Gut ein Drittel aller Unternehmen in

Deutschland haben in den vergangenen

fünf Jahren ihren Personalabbau mit Hil-

fe von Sozialplänen durchgeführt. Meis-

tens beinhaltete dies Abfindungszahlun-

gen an die betroffenen Arbeitnehmer.

Die soziale Absicherung war damit für

viele nur von kurzer Dauer und ein neuer

Arbeitsplatz blieb dem Wunschdenken

verhaftet. Die nach wie vor hohen Arbeits-

losenzahlen drücken dies nur zu deutl-

ich aus. Die Aufbruchstimmung, die es

kurzzeitig nach der letzten Bundestags-

wahl mit der Erwartung auf eine ande-

re Politik vielerorts gab, ist inzwischen

gründlich verflogen. Anstatt die arbeits-

marktpolitischen Instrumente zu verfes-

tigen und auszubauen, stellen Berater

der Bundesregierung diese ganzheitlich

in Frage und favorisieren einen subven-

tionierten Niedriglohn.

Dies wird die Probleme nicht nur ver-

schärfen, sondern insgesamt das Lohn-

niveau für alle Arbeitnehmer und Arbeit-

nehmerinnen senken.

Im Bündnis für Arbeit kommen wir kaum

voran, als Gewerkschaften geraten wir

zunehmend in die Defensive. Statt der

überfälligen Umverteilung von oben nach

unten, steht folglich der Umbau der so-

zialen Sicherungssysteme, die steuerliche

Entlastung der Unternehmen und die Ein-

richtung eines Niedriglohnsektors zur Dis-

kussion. Neoliberalismus ist weiter ange-

sagt. Aber ohne Rückumverteilung von

Reichtum und Vermögen wird es keine

wirksame Bekämpfung der Massenar-

beitslosigkeit und keinen Erhalt der So-

zialsysteme geben. Denn beides gibt es

nicht zum Billigtarif.

Gleichwohl gibt es Alternativen durch die

Umverteilung von Arbeit im Zuge von

Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohn-

ausgleich und eine staatliche Arbeits-

marktpolitik zu regulären tariflichen Be-

dingungen. Gesellschaftliche Aufgaben,

die der Erledigung bedürfen, gibt es genug.

Natürlich wird die Bildung von Mitarbei-

tergesellschaften nicht alle Probleme des

Arbeitsmarktes bewältigen können, aber

sie können bescheidene Beiträge dazu

leisten. Mitarbeitergesellschaften sind in

der Regel die letzte Alternative zur Ver-

nichtung von Arbeitsplätzen. Das macht

sie wertvoll.

Sie können von Arbeitslosigkeit bedroh-

ten Menschen helfen, sich wieder nor-

mal in der Gesellschaft zu bewegen.

Gerade dann, wenn Arbeitsplatzverlust

droht, wird uns bewusst, welch hohen

Rang die Arbeit im menschlichen Leben

einnimmt.

Wir Gewerkschaftler messen Mitarbei-

tergesellschaften inzwischen eine größe-

re Bedeutung bei. Wir sind von dem ho-

hen Ross heruntergestiegen, wonach wir

eigentlich für die Beschäftigten in der

ganz normalen Wirtschaft zuständig sind,

Harald Fiedler

DGB Frankfurt a.M.

Einleitung
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deren Bedingungen wir verbessern wol-

len. Inzwischen wissen wir, dass dies al-

lein nicht genügt. Eben auch deshalb,

weil dort nicht mehr genügend Arbeits-

plätze entstehen.

Es sind neben dem beschäftigungspoliti-

schen Aspekt vor allem drei Gesichts-

punkte, die mich persönlich zum Befür-

worter von Mitarbeitergesellschaften ma-

chen. Da ist einmal in einer Zeit wach-

sender autoritärer Strukturen in den Be-

trieben der Industrie, des Handwerks und

der Dienstleistungsbranche die Möglich-

keit demokratischer Mitbestimmung und

Mitgestaltung. Die vielbeschworene neue

Unternehmenskultur wird ja nicht immer

gelebt. Wirkliche Motivation der Beschäf-

tigten erfordert aus meiner Sicht, dass

sie an der Betriebspforte ihren Anspruch

auf Demokratie nicht aufgeben müssen.

Über Partizipation wird noch zu reden sein.

Zum anderen halte ich es für möglich,

dass ökologische Gesichtspunkte, die sich

nicht immer für den normalen Unterneh-

mer rechnen, in ihrem Bereich eher be-

achtet werden können. Denn eine Öko-

nomie, die unsere ökologischen Lebens-

grundlagen zu zerstören droht, ist nicht

tragbar. Ökologische und soziale Ziele

sind miteinander zu verbinden.

Auch der Verdrängung der Frauen aus

dem Erwerbsleben können sie, zumindest

erwarte ich das von ihnen, besser ent-

gegentreten. Sie können frauengerechte

Modelle anbieten, die dem Emanzipa-

tionsanspruch der Frauen gerecht wer-

den. Sie können Hilfe für Alleinerziehen-

de leisten, Dinge, um die sich kaum noch

jemand kümmert.

Ich bin weit entfernt, Mitarbeitergesell-

schaften überfordern zu wollen, vielleicht

habe ich auch zu hohe Erwartungen.

Aber ich meine auch, über diese Chan-

cen von Unternehmenskultur sollten wir

weiter nachdenken.

Unter den vielen Möglichkeiten, unter-

nehmerisch tätig zu werden, kommen

wir auch nicht an der genossenschaftli-

chen Variante vorbei. Auch dann nicht,

wenn Einzelne diese in den letzten Jah-

ren in Misskredit gebracht haben. Des-

sen ungeachtet leben und arbeiten heute

nach wie vor Genossenschaften erfolg-

reich. Und ich meine, sie haben auch

eine Zukunft. Nehmen wir die Wohnungs-

wirtschaft. Gerade in diesem Sektor gilt,

ehe etwa öffentlich geförderte Wohnun-

gen privat – mit all den bekannten Nach-

teilen für die Mieter – verhökert werden,

würde die Gründung einer Genossen-

schaft der bisherigen Bewohner Sinn

machen.

Eine bekannte Definition besagt, dass

Genossenschaften eine selbstständige

Vereinigung von Personen sind, die sich

auf freiwilliger Basis zusammenschließen,

um ihre gemeinsamen wirtschaftlichen,

sozialen und kulturellen Bedürfnisse zu

befriedigen und ihre Vorstellungen in ei-

nem Unternehmen zu verwirklichen, das

ihnen allen gemeinsam gehört und de-

mokratisch geleitet wird. Dass dieses

Modell nicht immer anwendbar ist, weiß

ich auch.

Vielleicht haben wir die Möglichkeit

durch gute Beispiele eines anderen Wirt-

schaftens nicht nur vielen Menschen zu

helfen, sondern auch das Bewusstsein in

unserer Gesellschaft ein wenig in Rich-

tung des Miteinanders zu verändern und

nicht alles und jedes nur unter dem Ge-

sichtspunkt des höchstmöglichen Profits

zu betrachten.

Harald Fiedler

DGB Frankfurt a.M.

Einleitung
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Flexibilität – das Zauberwort

In Zeiten der Globalisierung, sich immer

schneller wandelnde Ökonomien, erhöht

sich der Wettbewerbsdruck und in Fol-

ge davon der Anpassungsdruck. Zur Si-

cherung und Steigerung der wirtschaft-

lichen Leistungsfähigkeit erscheint „Flexi-

bilisierung“ bzw. „Flexibilität“ als das Zau-

berwort zur Lösung der damit verbun-

den Probleme.

So orientieren sich auch die Leitlinien der

europäischen Beschäftigungspolitik an

der Anpassungsfähigkeit der Arbeits-

märkte, eine Flexibilisierung des Arbeits-

rechts wird gefordert und hat auch in

den letzten Jahren, beispielsweise durch

ein verändertes Kündigungsrecht etc.,

stattgefunden.

Auch in der Tarifpolitik wird insbesondere

von der Arbeitgeberseite eine Flexibili-

sierung, etwa flexiblere Arbeitszeitge-

staltung und Entlohnungsmodelle, gefor-

dert.

Betriebliche Flexibilität wird häufig auf

die kurze Formel „Kosten senken – Pro-

duktivität erhöhen“ gebracht. Da die Per-

sonalkosten in der Regel die größten

Kostenfaktoren sind, bedeutet das u.a.

Entlassungen, Abbau unbefristeter sozial-

versicherungspflichtiger Beschäftigung

zugunsten von befristeten oder gering-

fügigen Beschäftigungen, ungeschützte

Arbeitsverhältnisse etc. Damit lassen sich

Auslastungsschwankungen und ein sich

schnell wandelnder Qualifikationsbedarf

auffangen.

Neben diesen negativen Auswirkungen

betrieblicher Flexibilität, können sich Teil-

zeitarbeits- oder Jobsharing-Modelle, fle-

xiblere Arbeitszeitgestaltung etc. jedoch

auch für die Beschäftigten durchaus po-

sitiv auswirken. Flexible Arbeitszeit- oder

Entlohnungsmodelle können beispiels-

weise zur Sicherung bestehender oder

zur Schaffung neuer Arbeitsplätze bei-

tragen sowie die Vereinbarkeit von Er-

werbsarbeit, Familienarbeit und individu-

ell verfügbarer Zeit erleichtern.

Vor diesem Hintergrund wurden in den

vergangenen Jahren zahlreiche neue

Arbeitszeitmodelle von den Tarifparteien

entwickelt und in Form von Betriebsver-

einbarungen auch umgesetzt. Eine sol-

che Flexibilisierung der betrieblichen Ar-

beitszeiten ist eng verknüpft mit der Ent-

geldstruktur und der Arbeitsorganisation

im Unternehmen. In mittleren und klei-

nen Unternehmen wird aber diesbezüg-

lich von Seiten der Tarifparteien noch er-

heblicher Handlungsbedarf gesehen.

In selbstverwalteten Betrieben, in der

Regel Kleinunternehmen, wurden in den

vergangenen 20 Jahren auf der Basis der

Beteiligung der Mitarbeiter bereits sehr

flexible Arbeitszeit- und Entlohnungsmo-

delle entwickelt und praktisch erprobt.

Die vorgestellten Beispiele zeigen, dass

durch die Beteiligung der Mitarbeiter

eine bessere Akzeptanz für die Durch-

setzung von Flexibilisierungsmodellen,

bezüglich Arbeitszeiten und Arbeitsorga-

nisation erreicht werden kann. Vor allem

dann, wenn eine gleichberechtigte Be-

rücksichtigung der Interessen des Unter-

nehmens und seiner Mitarbeiter sowie

eine Teilhabe an den Vorteilen/Gewinnen

etc. stattfindet.

Flexibilität
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Motive und Hürden beim Initiieren
vom Mitarbeitergesellschaften

Der Erhalt von bestehenden Arbeitsplät-

zen steht im Vordergrund, wenn Gewerk-

schaften oder Betriebsräten in Krisen-

zeiten versuchen Mitarbeitergesellschaf-

ten zu initiieren – häufig ist das eine letz-

te Alternative zur Vernichtung von Ar-

beitsplätzen.

Gerade in solchen Situationen gestaltet

sich jedoch die praktische Umsetzung

dieser Initiativen schwierig. Aus seiner

Praxis als Berater für Betriebsräte be-

schreibt Michael Erhard (EWR Consult,

Frankfurt) das Problem wie folgt:

„Wenn Betriebsräte und Belegschaften

mit Plänen von Massenentlassungen oder

der Schließung ihres Unternehmens kon-

frontiert sind, geht es oft auch um

unternehmerische Planung, der vorhan-

dene Entscheidungsspielraum wurde im

Zeitablauf der Krise immer weiter ver-

engt. Belegschaften erfahren von soge-

nannten Betriebsänderungen oft erst

dann, wenn der Entscheidungsspielraum

bereits gegen Null tendiert. Werden die

Betriebsräte dann informiert, möchte

man dadurch gerne die Entscheidungs-

spielräume nochmals vergrößern, um

dann nochmals neu planen und zu an-

deren Ergebnissen kommen zu können,

mit denen Beschäftigung dann doch noch

gesichert werden kann. Das ist allerdings

aus zwei Gründen sehr schwer. Eine er-

neute Planung kostet Zeit und auch Geld,

und nichts ist in der heutigen Wirtschaft

so wertvoll. Das erschwert das Bemü-

hen, Beschäftigung zu sichern, enorm.

Trotz Mitbestimmungsrecht und Betriebs-

verfassungsgesetz sind das die Rahmen-

bedingungen, mit denen Belegschaften

hier in der Bundesrepublik konfrontiert

sind, wenn Massenentlassungen vor der

Tür stehen. Daran scheitern unter ande-

rem auch sehr viele Ideen, Mitarbeiter-

gesellschaften zu initiieren bzw. zu rea-

lisieren.„

Realisierungs- und Finanzierungs-
modelle von Mitarbeitergesell-
schaften, die in Unternehmens-
krisen initiiert werden

Trotz der genannten Hürden beim Initi-

ieren von Mitarbeitergesellschaften gibt

es auch positive Beispiele, von denen ei-

nige im Rahmen des Runden Tisches vor-

gestellt wurden. Sie zeigen aber auch,

dass entsprechende wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen gegeben sein müs-

sen, damit innerhalb des Planungsverl-

aufes eine Idee, die weitere Beschäfti-

gung absichert, auch realisiert werden

kann.

So ist es zum Beispiel den Mitarbeitern

von FELUWA trotz eingeschränkter

Handlungsspielräume gelungen, über das

Einbringen von einem Monatsgehalt, den

Verzicht auf Urlaubs- und Sonderzahlun-

gen sowie kostenlose Mehrarbeit von

fünf Stunden über zwei Jahre hinweg,

das Kapital für die Firmenübernahme zu-

sammen zu bringen und ihre Arbeitsplät-

ze zu erhalten. Mit einer Flexibilität be-

züglich ihrer Entlohnung und den verän-

derten Arbeitszeiten, haben es die Mit-

arbeiter geschafft „ihren“ Betrieb zu er-

halten.

Weitere Beispiele für Finanzierungsmo-

delle von sogenannten Belegschaftsüber-

nahmen werden am Beispiel der Aus-

Flexibilität
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terqualifizierung etc. – bei der Arbeits-

zeitplanung Berücksichtigung finden.

Die Notwendigkeit betriebliche und indi-

viduelle Anforderungen und Bedürfnisse

in der Gruppe zu regeln, ist nicht immer

konfliktfrei, aber sie ermöglicht den Be-

teiligten durchaus ein hohes Maß an Fle-

xibilität, das sich auch positiv auf die Mo-

tivation und das Engagement der Mitar-

beiter im Unternehmen auswirkt.

Eng verknüpft mit der Frage der Arbeits-

zeiten ist auch die der Entlohnung bzw.

Überschussverteilung.

Mit selbstverwalteten Betrieben wird häu-

fig der Begriff des Einheitslohnmodells

verbunden. Damit sollten Alternativen zu

klassische Lohndifferenzen, die sich aus

der formalen Qualifikation oder Wei-

sungsbefugnissen gegenüber anderen

Mitarbeitern ableiten, überwunden wer-

den. In neueren Untersuchungen zu

selbstverwalteten Betrieben, werden

zwar durchaus Lohndifferenzen festge-

stellt, jedoch in weitaus geringerem

Maße als in vergleichbaren Kleinbetrie-

ben. Die festgestellten Lohndifferenzen

resultieren meistens aus der unterschied-

lichen Arbeitszeiten der Mitarbeiter, so

dass man von einer Modifizierung die-

ser Forderung in Richtung „gleicher Lohn

für gleiche Arbeitszeit“ sprechen kann.

Auch wenn Bedarfs- oder Bedürfnislohn,

ein weiteres Modell in selbstverwalteten

Betrieben, in rein betrieblichen Zusam-

menhängen selten praktiziert wird oder

dort auch sehr bald wieder abgeschafft

wurde, wurde die Forderung, die Löhne

der Mitarbeiter an ihrem individuellen

Bedarf zu orientieren, nicht ganz aufge-

geben. Mehrheitlich hat sich ein modifi-

ziertes Einheitslohnmodell durchgesetzt,

in dem spezielle Lebenssituationen der

Mitarbeiter berücksichtigt werden, etwa

gründung der Firma DITEC aus dem Un-

ternehmen Digital Equipment GmbH vor-

gestellt.

Flexible Arbeitszeit- und
Entlohnungsmodelle in
selbstverwalteten Betrieben

Das Ziel selbstverwalteter Betriebe war

und ist es, sich gemeinsam ihre eigenen

Arbeitsplätze zu schaffen. Neben dem

Ziel einer angemessenen Existenzsiche-

rung sollten auch die individuellen Be-

dürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigt

werden. Auf der Basis der Beteiligung

der Mitarbeiter wurden in diesen Zusam-

menhängen sehr flexible Arbeitszeit- und

Entlohnungsmodelle entwickelt und prak-

tisch erprobt, die nicht nur den Anforde-

rungen des Unternehmens Rechnung tra-

gen, sondern sich auch an den persönli-

chen Bedürfnisse der MitarbeiterInnen

orientieren. Dies ist ein wichtiger Beitrag

selbstverwalteter Betriebe für die Verein-

barkeit von Arbeitszeit, Haus- und Fami-

lienarbeit sowie individueller Zeit.

So gibt es in vielen selbstverwalteten Be-

trieben beispielsweise spezielle Arbeits-

zeitregelungen für Väter und Mütter. Die-

se können sich auf die Wochenarbeits-

zeit beziehen, Gleitzeitregelungen ent-

halten, die etwa die Öffnungszeiten von

Betreuungseinrichtungen berücksichtigen

oder auf Vereinbarungen zum Urlaubs-

anspruch. In Gesprächen mit Mitarbei-

terInnen selbstverwalteter Betriebe und

in Fallstudien wird häufig darauf verwie-

sen, dass nicht nur die spezielle Lebens-

situation „Kinder“ berücksichtigt wird,

sondern auch andere Lebensphasen –

wie etwa erhöhte Arbeitsbelastung beim

Hausbau, der Wunsch nach einer länge-

ren Urlaubsreise, der Wunsch nach Wei-

Karin Schröder

NETZ e.V.
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das Alter und die Betriebszugehörigkeit,

aber auch, ob Kinder versorgt werden

müssen und ähnliches.

Ein weit verbreiteter Kritikpunkt an der

Arbeit in selbstverwalteten Betrieben –

insbesondere von gewerkschaftlicher

Seite – war die im Vergleich zu anderen

Kleinunternehmen geringe oder unter-

tarifliche Bezahlung. Neuere Untersu-

chungen zu selbstverwalteten Betrieben

zeigen jedoch, dass dies heute so nicht

mehr zutrifft. So hat Heider (1997, S.

191f) in seiner Studie zu selbstverwal-

teten Betrieben in Hessen festgestellt,

dass das Lohnniveau in den letzen zehn

Jahren überdurchschnittlich gestiegen ist.

War es Anfang der achtziger Jahre noch

deutlich unter dem Niveau in anderen

Kleinbetrieben, so ist es jetzt vergleich-

bar. Die Löhne orientieren sich inzwi-

schen stärker an den jeweiligen Tarifen,

auch ist die Sozialversicherungsquote in

den Betrieben gestiegen.

Viele Betriebe zahlen ihren Mitarbeitern

inzwischen eine betriebliche Alters-

vorsorge, vor allem um die geringeren

Löhne und die daraus resultierenden ge-

ringeren Pflichtbeiträge zur Sozialversi-

cherung der Gründungsphase auszuglei-

chen.

Auf der einen Seite ist zwar eine stär-

kere Orientierung an Tariflöhnen oder an

denen in vergleichbaren Kleinbetrieben

und damit verbunden auch eine Lohn-

steigerung festzustellen, andererseits re-

agieren selbstverwaltete Betriebe auf Er-

tragseinbußen bzw. -schwankungen mit

Lohnkürzungen. Diese Flexibilität ermög-

licht es ihnen, bestehenden Arbeitsplät-

ze zu erhalten und Entlassungen von Mit-

arbeitern zu vermeiden.

Flexibilisierung kann und darf für die Mit-

arbeiter nicht nur Lohnverzicht und un-

bezahlte Mehrarbeit in Unternehmens-

krisen bedeuten, wenn sie sozusagen mit

dem Rücken an der

Wand stehen,

sondern diese

„Opfer“ können nur

dann hingenommen

werden, wenn die

Mitarbeiter auch am

Unternehmen betei-

ligt sind, sie also

nicht nur das Risiko

tragen, sondern auch

an den Gewinnen

beteiligt sind und ih-

ren Bedürfnisse hin-

sichtlich einer flexib-

leren Arbeitsorganisa-

tion und Arbeitszeiten

Rechnung getragen

wird.

Karin Schröder
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FELUWA Pumpen GmbH
Erich Feltes (Beirat)

Die Firma Feluwa besteht seit 1901 und

ist ursprünglich aus einer Eisengießerei

in Mönchengladbach hervorgegangen.

Seit 1960 ist das Unternehmen in Mür-

lenbach angesiedelt. Dieser Standort in

der Eifel liegt in einer Region mit gerin-

gem industriellen Arbeitsplatzpotential.

Bis zur Übernahme durch die Belegschaft

was sie im Besitz der Familie Schlesiger.

Die Firma Feluwa Pumpen GmbH pro-

duziert Pumpen aus verschiedenen Be-

reichen: Tauchpumpen, Abwasserhebe-

anlagen, kommunale Entwässerungssy-

steme und Schlauch-Membran-Kolben-

pumpen für den industriellen Einsatz. Wir

stellen in kleinen Serien und in Einzel-

fertigung nach Kundenspezifikation her.

Zurzeit arbeiten im Unternehmen cirka

100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bis

1995/96 waren einschließlich der Stand-

orte Köln und Mürgeln noch 160 Mitar-

beiter im Unternehmen beschäftigt. Die

Qualifikationsstruktur der Beschäftigten

ist fast ausschließlich facharbeiterorien-

tiert. Auch die Angestellten – etwa 50

Prozent der Belegschaft – sind hoch qua-

lifiziert.

Seit 1995 befindet sich das Unternehmen

in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Seit

dieser Zeit waren verschiedene Bera-

tungsunternehmen aktiv. Leider wurden

die daraus erlangten Ergebnisse durch

die Allmachtstellung des alleinigen Kom-

plementärs nicht annähernd umgesetzt.

Von außen wurde dem Unternehmen –

vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen

Schwierigkeiten – die Übernahme der

Geschäftsführung durch einen Treuhän-

der nahegelegt. Diese Treuhänderschaft

übernahm im Oktober 1995 der Rechts-

anwalt Demmig aus Bonn. Im Septem-

ber 1995 wurde dann M. Schmidt zu-

nächst als Berater und ab Februar 1996

als Geschäftsführer bestellt. Im Novem-

ber übernahm Rechtsanwalt Dr. Martini

dann die Aufgaben von Herrn Demmig.

Gegenüber der Belegschaft kam es in

dieser Zeit zu ersten Verzichtsforderun-

gen, so sollte auf Urlaubsgeld- und Son-

derzahlungen verzichtet werden. Darauf-

hin entwickelte der Betriebsrat das An-

gebot, dass die Firma zu 51 Prozent von

der Belegschaft übernommen wird, dies

sollte durch das Einbringen von einem

Monatslohn bzw. -gehalt, des Urlaubs-

geldes und der Sonderzahlungen erfol-

gen. Zur damaligen Zeit wurde dieses

Angebot aber noch rigoros abgelehnt,

stattdessen wurden die Sicherung der

Arbeitsplätze durch die angebotenen

Besserungsscheine versprochen.

Die Verhandlung hierzu zogen sich bis

April 1998 hin. Dann erst einigte sich die

Belegschaft – vertreten durch den Be-

triebsrat – mit dem Treuhänder darauf,

dass die Belegschaft 95 Prozent der

GmbH-Anteile kauft. Hintergrund dieser
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Entscheidung war, dass das Unterneh-

men mit Lohn- und Gehaltszahlungen

zwei Monaten im Rückstand lag und al-

ternativ nur der Konkurs und damit der

Verlust aller Arbeitsplätze offen stand.

Um das nun endlich gefundene Modell

verwirklichen zu können, war der Be-

triebsrat auf externe Beratung unbedingt

angewiesen. Diese wurde durch den

hochqualifizierten Fachanwalt Wolfgang

Apitzsch aus Frankfurt gewährleistet.

Daneben wurde von mir der Kontakt zur

ISB (Investitions- und Strukturbank) in

Mainz aufgenommen, um mit ihrer Hilfe

denkbare Fördermodelle auszuloten. Die-

se Bemühungen wurden auch von den

mir bekannten Landtagsabgeordneten

unterstützt.

Im Nachhinein kann festgestellt werden,

dass die Beratung zu lange dauert bis

sich die Perspektive einer Förderzusage

für ein Unternehmen herauskristallisiert,

das unter starkem Handlungsdruck

steht. Außerdem sind die praktischen

Möglichkeiten der Förderung – in der

beschriebenen Problemlage – völlig un-

zureichend. Ein Modell der angemesse-

nen Förderung fehlt in Rheinland-Pfalz

völlig, um eine derartige Situation posi-

tiv zu nutzen, in der die gesamte Beleg-

schaft große Verantwortung und eine

enorme Verpflichtung gegenüber dem

vom Konkurs bedrohten Unternehmen

zu übernehmen bereit ist.

Der Betriebsrat stand unter erheblichem

Zeitdruck, als er sich im Oktober 1997

an die ISB wandte. Das Drängen des Be-

raters der ISB auf eine Prüfung des

Kreditausschussvorbehalts oder auch der

Hinweis, dass eine kreative Suche nach

Problemlösungsmöglichkeiten von Nöten

sei, ist für die Ratsuchenden mit hohem

Zeitverlust verbunden und verstärkt, we-

gen der eingegangenen hohen rechtli-

chen und finanziellen Risiken, die Span-

nungen zwischen dem Betriebsrat und

der von ihm vertretenen Belegschaft.

Während dieser schwierigen Phase grün-

dete ich als Betriebsratsvorsitzender mit

Hilfe von Wolfgang Apitzsch und Reiner

Schulte-Loh, der von der Belegschaft ge-

wählt wurde, die Feluwa Mitarbeiter-Be-

teiligungs-Aktiengesellschaft. Diese kauf-

te die GmbH-Anteile zu einem Kaufpreis

von 330.000 DM und übernahm alle Ver-

bindlichkeiten.

Finanziert wurde dieser Ankauf durch

das Einbringen eines Monatsgehaltes und
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den Verzicht auf Urlaubs- und Sonder-

zahlungen für zwei Jahre sowie der kos-

tenlosen Mehrarbeit von fünf Stunden

in der Woche für ebenfalls zwei Jahre.

Die vom Betriebsrat, Rechtsanwalt

Apitzsch und den beteiligten Banken

bzw. Beratern der ISB herausgearbeite-

ten Hilfsmöglichkeiten für die gegründe-

te Feluwa-Mitarbeiter-Beteiligungs AG

haben lange auf sich warten lassen.

Trotz dieser Schwierigkeiten sehen wir

nun Licht am Ende des Tunnels. Die wirt-

schaftliche Gesundung der Firma kommt

gut voran, der Umsatz entwickelt sich

fasst plankonform und eine befriedigen-

de Liquiditätslage wurde wieder herge-

stellt.

Außerdem konnte gemeinsam eine

hochkarätiger Manager aus der Pumpen-

branche, der über große Erfahrungen

beim Aufbau und bei der Sanierung von

Betrieben verfügt, als Geschäftsführer

gewonnen werden.

Heute halten 76 Mitarbeiter das Grund-

kapital der Feluwa AG von 100.000 DM

in Form von Aktien und 230.000 DM in

Form von Genussscheinen. Die AG hält

95 Prozent der GmbH-Anteile mit einem

Stammkapital von 500.000 DM, die rest-

lichen fünf Prozent werden vom Vor-

stand Rechtsanwalt Apitzsch gehalten.

Daneben hält die AG 26 Prozent der An-

teile an der Feluwa Pumpen Vertriebs

GmbH in Köln mit einem Stammkapital

von 100.000 DM und 26 Prozent der

Anteile an der Feluwa Pumpen Vertriebs

GmbH in Döbeln mir einem Stammkapi-

tal von 100.000 DM.

Neben dem Kaufpreis von 330.000 DM

und der Übernahme aller Verbindlichkei-

ten müssen die heutigen Besitzer erheb-

liche Sanierungsleistungen, die mit der

Bank abgestimmt sind, tragen.

Sowohl der Geschäftsleitung als auch

den Mitarbeitern ist es bewusst, dass

noch eine Menge Arbeit vor ihnen liegt.

Aber wir sind zuversichtlich, denn mit ver-

einten Kräften wird es gelingen, das Un-

ternehmen so zu stärken, dass in abseh-

barer Zeit wieder Gewinne erzielt wer-

den.

Erich Feltes

Feluwa Pumpen GmbH

FELUWA

Flexibilität
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Wie sehen die
Arbeitnehmergesellschaften in Spanien aus?

Arbeitnehmergesellschaften sind Han-

delsgesellschaften, die Waren- und

Dienstleistungsbetrieben einen juristi-

schen Rahmen geben. Es sind entweder

Aktien- oder Beteiligungsgesellschaften,

also Kapitalgesellschaften. Damit unter-

stehen sie der für die meisten Firmen gül-

tigen Handelsgesetzgebung. Die Arbeit-

nehmergesellschaft unterscheidet sich

allerdings von den üblichen Gesellschafts-

formen in einer Reihe von Punkten.

Dadurch ist sie zum gebräuchlichsten In-

strument für Arbeitnehmer geworden,

um kollektiv Manager, Mitarbeiter und

Eigentümer des eigenen Betriebs zu wer-

den.

Die Definition der Arbeitnehmergesell-

schaften ist in den Artikeln des entspre-

chenden Gesetzes genau festgelegt.

Folgende Voraussetzungen sind zu erfül-

len aus Sicht:

des Gesellschafters als Arbeitnehmer

1. Die Beschäftigten einer Firma müssen

Aktionäre der Gesellschaft sein, die

diese Firma innehat. Es darf festan-

gestellte Mitarbeiter geben, die nicht

Gesellschafter sind, deren jährlich ge-

leistete Arbeitszeit darf den oben ge-

nannten Anteil der jährlich geleiste-

ten Gesamtarbeitszeit nicht über-

schreiten.

2. Es muss ein festes, das heißt, unbe-

fristetes Arbeitsverhältnis zwischen

der Firma und dem in ihr beschäftig-

ten Gesellschafter vorliegen.

3. Das Arbeitsverhältnis muss nicht un-

bedingt einer Vollzeitbeschäftigung

entsprechen, Teilzeitbeschäftigung ist

auch möglich. Die Beiträge zur spani-

§ 1   Das Konzept der „Arbeitnehmergesellschaft“

1. Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung, deren Grund-
oder Stammkapital mehrheitlich von Arbeitnehmern gehalten wird, die im Rahmen
eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses mit der Gesellschaft persönlich und direkt
vergütete Dienstleistungen für diese erbringen, können, wenn sie die Anforderun-
gen dieses Gesetzes erfüllen, den Status einer „Arbeitnehmergesellschaft“ erlan-
gen.

2. Die von den auf unbefristete Zeit eingestellten Arbeitnehmern, die nicht Gesell-
schafter des Unternehmens sind, geleistete jährliche Arbeitszeit darf 15% der
insgesamt erbrachten Arbeitsstunden nicht übersteigen. Hat die Gesellschaft weni-
ger als 25 in ihr tätige Gesellschafter, darf der genannte Prozentsatz höchstens
25% der von den in ihr beschäftigten Gesellschaftern pro Jahr insgesamt geleiste-
ten Arbeitszeit betragen. Bei der Berechnung dieser Prozentsätze bleiben Arbeit-
nehmer mit Zeitverträgen unberücksichtigt.

Demnach ist der in der Gesellschaft beschäftigte Gesellschafter gleichzeitig Ange-

stellter und Aktionär oder Miteigentümer der Firma.
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schen Sozialversicherung bieten dem

Arbeitnehmer im „Regimen General“

(allgemeine Sozialversicherung, nicht

für besondere Gruppen) die weitrei-

chendste soziale Sicherung und die

höchsten wirtschaftlichen Leistungen.

Dort liegen die Beiträge etwa bei

40% des Lohnes. Damit zeigt sich

das Gesetz flexibel. Die Möglichkeit

einer Festanstellung in Teilzeit für be-

schäftigte Gesellschafter ist gerade

in der Anfangsphase solcher Betrie-

be von Vorteil, da sowohl Lohn- als

auch Lohnnebenkosten proportional

zu den geleisteten Arbeitsstunden

sinken.

des Gesellschafters als Aktionär

d.h. als Miteigentümer der Firma:

1. Die in der Firma beschäftigten Ge-

sellschafter müssen die Mehrheit, also

mindestens 50%, am Gesellschafts-

kapital besitzen.

2. Ein beschäftigter Gesellschafter darf

bis zu 33,3% des Gesellschaftskapi-

tals halten. Das ist die Höchstgrenze.

3. Es gibt zwei Gattungen von Aktien

oder Anteilen, je nachdem, ob die Ei-

gentümer Gesellschafter sind oder

nicht:

– Arbeitnehmer-Aktien bzw. Anteile

für Gesellschafter, die durch ein be-

fristetes Arbeitsverhältnis mit der Ge-

sellschaft verbunden sind

– Aktien bzw. Anteile allgemeiner Art

für nicht Beschäftigte. Die Aktien der

Arbeitnehmer-Aktiengesellschaften

sind Namensaktien, um sicherzustel-

len, dass die gesetzlich festgelegte

Obergrenze von Aktien in einer Hand

nicht überschritten wird.

Andere wichtige Aspekte sind:

– Kapitalgesellschafter sind zulässig, so-

lange sie zusammen nicht 50% oder

mehr des Gesellschaftskapitals hal-

ten.

– Die öffentliche Verwaltung, öffent-

lich-rechtliche Körperschaften, Firmen-

organisationen und gemeinnützige

Einrichtungen können Aktionäre der

Arbeitnehmergesellschaft sein, wobei

sie wohl die allgemeine Obergrenze

von zusammen 33,3% – nicht aber

50% – des Gesellschaftskapitals über-

schreiten dürfen.

– Das Gesetz räumt ein Vorzugsrecht

für den Erwerb von Aktien oder An-

teilen ein zugunsten der Arbeitneh-

mer, die noch nicht Gesellschafter

sind, wenn eine freiwillige Übertra-

gung der Aktien oder der Anteile vor-

liegt, um die Zahl der beschäftigten

Gesellschafter zu erhöhen bzw. nicht

sinken zu lassen.

– Das Vorzugsrecht für den Erwerb von

Aktien oder Anteilen gestaltet sich in

dieser Reihenfolge:

1. festangestellte Beschäftigte, die

noch nicht Gesellschafter sind

2. beschäftigte Gesellschafter

(Arbeitnehmer-Aktien)

3. nicht beschäftigte Gesellschafter

(Kapitalgesellschafter, Aktien allge-

meiner Art)

4. Beschäftigte ohne Festanstellung

5. die Gesellschaft

Die spanische Verfassung
unterstützt soziales Wirtschaften

Artikel 129

„Die öffentlichen Gewalten veranlassen
wirksam die verschiedenen Formen der
Beteiligung in den Betrieben und fördern
mittels angemessener Gesetzgebung die
genossenschaftlichen Gesellschaften. Au-
ßerdem begründen sie die Mittel, die den
Arbeitnehmern den Zugang zum Eigentum
der Produktionsmittel ermöglichen.“
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Aktienmehrheiten aus dem Gleichge-

wicht zu bringen

• Stabilität der Grundfinanzierung des

Betriebes – das Gesellschaftskapital

steht fest

• Gleichgewicht zwischen Kapital und

Arbeit, zwischen Betriebsrisiko und

Entscheidungsfähigkeit

• sie erleichtert die Eingliederung von

neuen Gesellschaftern in Form von

Kapitalgesellschaftern, die Technolo-

gie, Marktanteile usw. mitbringen.

Beide Rechtsformen binden die Arbeit-

nehmer aktiv in das Firmenprojekt ein.

Die Arbeitnehmergenossenschaften sind

bekannter und verfügen über eine lan-

ge Tradition, die Arbeitnehmergesell-

schaften sind hingegen neueren Datums.

In Spanien bahnten sich die ersten

Arbeitnehmergesellschaften in den 70er

Jahren an. 1986 erlangten sie die volle

und von den anderen Gesellschaftsfor-

men unabhängige Rechtspersönlichkeit.

Die Arbeitnehmergesellschaft befindet

sich auf halbem Wege zwischen der Ge-

nossenschaft und den rein kapitalisti-

schen Handelsgesellschaften.

Arbeitnehmergenossenschaften
und Arbeitnehmergesellschaften
Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Genossenschaften sind Personengesell-

schaften, da das Grundkapital von den

Kapitalgebern getrennt ist. Die Beteili-

gung am Grundkapital entspricht nicht

genau den politischen Rechten innerhalb

der Gesellschaft, also dem Stimmrecht

oder der Entscheidungsfähigkeit. Grund-

sätzlich gibt es nur eine Stimme pro Per-

son.

In den Arbeitnehmergesellschaften liegt

die Entscheidungsfähigkeit beim Gesell-

schaftskapital und damit laut Gesetz

mehrheitlich in den Händen der Beschäf-

tigten. Die Obergrenze für Aktienbesitz

in einer Hand – sei es eines Beschäftig-

ten oder eines Kapitalgesellschafters –

setzt einen weiteren Schwerpunkt zu-

gunsten der beteiligten Personen.

Die Arbeitnehmergesellschaft löst einige

bedeutende Probleme:

• Eingliederung neuer, in der Firma be-

schäftigter Gesellschafter, ohne die

Unternehmensverband

Arbeitnehmergesell-
schaften in Spanien

Flexibilität

Miguell Millana
CONFESAL
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Partizipation
– Phasen und Motive der Mitarbeiterbeteiligung

Die Beteiligung der Mitarbeiter ist das

zentrale Element in Mitarbeitergesell-

schaften und in der Diskussion um mehr

Flexibilität im Unternehmen, wenn es

darum geht, eine Balance zu finden zwi-

schen den Markterfordernissen und den

Anforderungen des Unternehmens als

Ganzes und den Bedürfnissen der Beleg-

schaft bzw. der einzelnen Mitarbeiter.

In der politischen und öffentlichen Dis-

kussion gewinnt die Mitarbeiterbeteili-

gung unter dem Aspekt der Demokra-

tisierung des Produktivvermögens als

dritte Säule der Altersvorsorge (neben

der staatlichen und privaten Altersvor-

sorge) an Bedeutung.

Unter dem Begriff Partizipation können

ganz unterschiedliche Formen der Betei-

ligung verstanden werden: so z.B. ma-

terielle Beteiligung in Form einer Kapital-

beteiligung oder Gewinnbeteiligung bzw.

Risikobeteiligung, aber auch immateriel-

le Formen der Beteiligung, wie die Be-

teiligung an den Entscheidungsprozessen

(auf der Ebene wichtiger betrieblicher

Entscheidungen, wie z.B. bei Investitio-

nen etc.) oder in Bezug auf den Arbeits-

platz (Stichworte: Gruppenarbeit, Pro-

duktentwicklung, innerbetriebliches Vor-

schlagswesen etc.).

Neben der Beteiligung von Kapitalgebern

und Mitarbeitern kann Partizipation aber

auch eine Beteiligung verschiedener In-

teressengruppen im Umfeld des Unter-

nehmens (stake holder) – etwa Kunden,

Vertragspartner, die öffentliche Hand

etc. – bedeuten.

Im Rahmen des Runden Tisches haben

wir uns auf die unterschiedlichen Pha-

sen und Formen der Mitarbeiterbeteili-

gung konzentriert.

Gründungs- und Pionierphasen
Je nach der Phase, in der sich ein Unter-

nehmen befindet, gibt es unterschiedli-

che Gründe und Motive für eine Mitar-

beiterbeteiligung, und so bilden sich

dann auch unterschiedliche Formen der

Beteiligung heraus.

In Gründungs- und Pionierphasen ist die

Beteiligung der Mitarbeiter nichts außer-

gewöhnliches. In seinem Diskussionsbei-

trag machte Frank Heider darauf auf-

merksam, dass es in der Industriege-

schichte schon lange vor der Entstehung

von selbstverwalteten Betrieben oder

anderer Formen von Mitarbeitergesell-

schaften gemeinschaftliche Gründungen

von Personengruppen gab. Heute in der

sogenannten „New-economy“ ist die Be-

teiligung der Mitarbeiter schon fast eine

Selbstverständlichkeit. Flache Hierarchi-

en, eine Kapitalbeteiligung der Mitarbei-

ter oder Aktienoptionen sind geradezu

ein Muss in einer Branche, in der akuter

Fachkräftemangel herrscht.

Insbesondere in der Gründungsphase,

bei der Marktöffnung bzw. -entwicklung

neuer Branchen ist Mitarbeiterbeteiligung

ein wichtiges Element, um die Beschäf-

tigten in dieser schwierigen Phase ent-

sprechend zu motivieren. Darüber hin-

aus gelingt es über eine Beteiligung der

Mitarbeiter, sie längerfristig an das Un-

ternehmen zu binden.
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Die Beteiligung der MitarbeiterInnen in

selbstverwalteten Betrieben – und glei-

ches gilt wahrscheinlich auch für soge-

nannte Start ups in der New economy –

kann auch als betriebswirtschaftliches

„Muss“ interpretiert werden.

„Nur die konsequente Beteiligung mög-

lichst vieler Mitarbeiter am Unternehmen

ergibt die Chance zu einer breit gestreu-

ten Verantwortungsübernahme und die

Bereitschaft, sich während der Aufbau-

zeit unter Stress- und Verzichtsbedin-

gungen intensiv zu engagieren. Insofern

können viele der in den letzten 25 Jah-

ren entstandenen partizipativ organisier-

ten Unternehmen mit ökologischer Aus-

richtung als Versuch interpretiert werden,

über die Botschaft „alle in einem Boot“

den schwierigen Weg zur Marköffnung

und Etablierung zu bewältigen.“ (Flieger

1997, S. 226f).

Krisenzeiten

Neben der Gründungs- und Pionierphase,

wird eine Mitarbeiterbeteiligung vor al-

lem in Krisenzeiten diskutiert. Wie unter

dem Kapitel „Flexibilität“ ausgeführt, ge-

schieht dies häufig jedoch zu spät, wenn

keine Entscheidungsspielräume mehr vor-

handen sind.

Erste Beispiele von sogenannten „Beleg-

schaftsübernahmen“ wurden Ende der

70er, Anfang der 80er bekannt und

neuer Beispiele im Rahmen des runden

Tischs vorgestellt.

Nach der Wiedervereinigung Deutsch-

lands gab es auch in den neuen Bun-

desländern Versuche, krisengeschüttelte

Unternehmen durch Belegschaftsüber-

nahmen und Mitarbeiterbeteiligungen zu

retten. Dies gelang jedoch nur selten,

und dies ist nicht auf die Organisations-

form zurückzuführen, sondern auf die

Branchen in denen diese Unternehmen

tätig waren, die strukturell nicht über-

lebensfähig sind.

Familienbetriebe ohne Nachfolger

Ein weiterer Bereich, für den die Form

der Mitarbeitergesellschaft an Bedeu-

tung gewinnen könnte (der aber im Rah-

men der hier dokumentierten Veranstal-

tung nicht vorgestellt wurde), sind Fami-

lienbetriebe ohne Nachfolger. Denn an-

gesichts des zunehmenden Problems,

dass immer mehr Familienunternehmen

keine Nachfolger haben und eine

Betriebsaufgabe droht, könnte eine

Mitarbeiterbeteiligung oder eine Über-

nahme durch die Belegschaft in Form ei-

ner Mitarbeitergesellschaft eine Lösungs-

möglichkeit darstellen.

Karin Schröder

NETZ e.V.

Phasen und Motive

Partizipation
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Zum Erfolg dieses Betriebsmodells hat si-

cher auch beigetragen, dass Mitarbeiter-

gesellschaften steuerliche Vorteile genie-

ßen, wenn sie bestimmte Voraussetzun-

gen erfüllen (s. § 20, Gesetzestext im

Anhang).

Im Gegensatz zu Spanien, wo – wie das

Gesetz zeigt – Gründungen von Perso-

nengruppen gezielt gefördert werden, ist

das Fördersystem in Deutschland auf die

Unterstützung von Einzelunternehmern

ausgelegt und der Zusammenschluss von

Personengruppen wird tendenziell be-

nachteiligt.

Mitarbeitergesellschaften
in Spanien

Anders als in Deutschland hat sich in Spa-

nien zu Zeiten wirtschaftlicher Krisen und

drohender Massenarbeitslosigkeit das

Modell der Mitarbeitergesellschaften

(bzw. Arbeitnehmergesellschaften) her-

ausgebildet. Sie haben 1986 einen ei-

genständigen rechtlichen Status erhal-

ten. Wie die vom Präsidenten von

CONFESAL vorgestellten Zahlen verdeut-

lichen (s.S. 48), hat sich ein erfolgreiches

Betriebsmodell aus einer Notsituation

heraus entwickelt. Ursprüngliches Ziel

war es durch die Beteiligung der Mitar-

beiter das Betriebsvermögen zu retten.

Zum Erfolg dieses Modells hat das Zu-

sammenspiel folgender Faktoren beige-

tragen:

• der enorme Mangel an Beschäfti-
gungsmöglichkeiten

• die Strategie der Arbeitsmarktpo-
litik und damit das Zusammenspiel
von Regierung und gemeinnützigen
privaten Organisationen sowie die
Existenz einer Arbeitnehmerbasis,
die entweder von Arbeitslosigkeit
bedroht oder bewusst das Ziel ver-
folgte, sich kollektiv und eigenstän-
dig Arbeitsplätze zu schaffen

• die Tätigkeit der Gewerkschafts-
zentralen als Förderer der Arbeit-
nehmergesellschaften, besonders
bei der Orientierung und für tech-
nischen Hilfestellung für Beschäftig-
te in startenden Unternehmerkol-
lektiven

• neuerdings der Mangel an bestän-
digen Arbeitsplätzen

Im Nachhinein hat sich dann der Unter-

nehmerverband CONFESAL herausgebil-

det, der die Tätigkeit der Gewerkschaf-

ten und der besagten gemeinnützigen

Organisationen weiterführt und Arbeit-

nehmergesellschaften in Spanien vertritt.

Karin Schröder

NETZ e.V.
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Motive für
die Mitarbeiterbeteiligung

Da es von Seiten des Gesetzgebers oder

der öffentlichen Hand keine oder kaum

(finanziellen) Anreize gibt, Mitarbeiter-

gesellschaften zu gründen oder die Mit-

arbeiter zu beteiligen, müssen andere

Motivationen dazu führen.

Bei den von Gewerkschaften und Be-

triebsräten initiierten Mitarbeitergesell-

schaften ist das zentrale Motiv im Ar-

beitsplatzerhalt bzw. in der Arbeitsplatz-

sicherung zu sehen. Dies wurde in den

vorgestellten Beispielen und in der Dis-

kussion nochmals unterstrichen. Es han-

delt sich in der Regel um eine reine Kapi-

talbeteiligung der Mitarbeiter, eine Be-

teiligung an den betrieblichen Entschei-

dungen spielt kaum eine Rolle und ist zum

Teil auch über die gewählten rechtlichen

Konstruktionen ausgeschlossen. Es herrscht

vielmehr weiterhin eine Arbeiterkultur vor,

die sich auf die klassischen Instrumente

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat

und Gewerkschaften) verlässt.

Entsprechend ist auch die Beteiligung

von neuen Mitarbeitern, die nach der

Überwindung der Krise hinzukommen,

nicht vorgesehen.

Am Beispiel der Pfalz-Flugzeugwerke

wird jedoch deutlich, dass die Beteiligung

der Mitarbeiter am Kapital Auswirkun-

gen auf das Bewusstsein und die Arbeits-

organisation im Unternehmen hatte. So

konnten notwendige Änderungen in der

Arbeitsorganisation sowie der Abläufe

von unten her verändert werden. Es

konnten ohne die üblichen Rationalisie-

rungsinstrumente über sich selbst steu-

ernde autonome und teilautonome Grup-

pen und eine hier eingebundene ent-

sprechende Qualitätssicherung notwen-

dige Einsparpotentiale entdeckt werden.

Als Vorteil gegenüber anderen Betrieben

bezeichnete Bernd Rübsam, der von der

Technologieberatungsstelle des DGB in

Rheinland-Pfalz damit beauftragt war,

die Arbeitsorganisation und Abläufe um-

zustellen, dass in dem Unternehmen eine

„Kraft von unten“ entstanden ist, um die

Arbeitsorganisation von unten her zu ver-

ändern. Dies geschah vor dem Hinter-

grund, den Betrieb erhalten zu wollen

und in dem Bewusstsein „das ist mein

Betrieb“ – der Betrieb, für den die Mit-

arbeiter gekämpft hatten.

Bei vielen Neugründungen durch Perso-

nengruppen kommen neben dem öko-

nomischen Aspekt oder dem Anliegen,

sich seinen eigenen Arbeitsplatz schaf-

fen zu wollen, in der Regel noch weite-

re Motive hinzu. Das selbstverwaltete

Arbeiten oder die Beteiligung am Unter-

nehmen allein ist nicht identitätsstiftend.

Bei vielen Gründungen von selbstver-

walteten Betrieben Ende der 70er / An-

fang der 80er war die dahinter stehen-

de politische und soziale Bewegung mit-

bestimmend. In diesem Sinne war auch

die Identifikation mit dem angebotenen

Produkt oder der Dienstleistung sowie

dem Unternehmen als Ganzes wesent-

lich, wie am Beispiel der TAZ-Genossen-

Karin Schröder
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schaft und im Vergleich von Frank Heider

zwischen selbstverwalteten Betrieben

und Unternehmen im AGP-Umfeld deut-

lich wird.

Die Beteiligung der Mitarbeiter an den

betrieblichen Entscheidungen ist ein zen-

trales Element in selbstverwalteten Be-

trieben und nach Auffassung von Heider

auch ein wesentliches Unterscheidungs-

kriterium zwischen selbstverwalteten Be-

trieben und anderen Formen von Mitar-

beiterbeteiligungsunternehmen.

Unabhängig von der bewussten Entschei-

dung für einen selbstverwalteten Betrieb

oder einer Mitarbeitergesellschaft neh-

men Gründungen von Kleinbetrieben zu,

die es ablehnen, mit Angestellten zu ar-

beiten. Dies geschieht zum einen auf-

grund vermuteter Motivationsprobleme,

zum anderen aber auch, um flexibel zu

bleiben. Für diese Unternehmen wäre

neben dem genossenschaftlichen Prinzip

einer Abstimmung nach Köpfen (unab-

hängig von der Höhe der Kapitalbetei-

ligung), eine Abstimmung nach Kapital-

anteilen der kapitalbeteiligten Mitarbei-

ter interessant.

Das vorgestellte Modell der Mitarbeiter-

gesellschaften in Spanien (SAL und SSL)

scheint sich an einem aktuellen Bedarf

der Gesellschaft zu orientieren, den es

sicher auch in Deutschland gibt – wie ei-

ner der Diskussionsteilnehmer vermu-

tete.

Eine abgestufte Formen der Mitarbeiter-

beteiligung, wie sie am Beispiel der Mit-

arbeitergesellschaften in Spanien vorge-

stellt wurde, könnte auch eine Lösungs-

möglichkeit für das von Heider beschrie-

bene Problem sein. Er beschreibt, dass

es für eine kleines Kollektiv, das über

lange Jahre zusammenarbeitet, schwie-

rig ist jemand neues zu finden, der gleich-

berechtigt in diese Gruppe passt. In zwei

Dritteln der Betriebe wurde dies als

Grund genannt, neue Mitarbeiter anzu-

stellen und nicht zu Mitgesellschaftern

zu machen.

Neben den Aspekten der Arbeitsplatz-

sicherung bzw. der Schaffung von Ar-

beitsplätzen sowie dem Motivations-

aspekt bietet eine materielle Mitarbei-

terbeteiligung – insbesondere kleinen und

mittleren Unternehmen – die Möglich-

keit zur Verbesserung ihrer Eigenkapital-

basis bzw. Finanzierungsstruktur. Darüber

hinaus ermöglicht sie Gestaltungsspiel-

räume zur Flexibilisierung von Personal-

kosten, indem beispielsweise flexible

Gehaltsbestandteile über sogenannte In-

vestivlöhne im Unternehmen angelegt

werden. In diesem Zusammenhang kann

die Mitarbeiterbeteiligung, auch als Ele-

ment der betrieblichen Altersvorsorge

eingesetzt werden. Was von politischer

Seite her sicher auch ein Motiv sein soll-

te, die Mitarbeiterbeteiligung stärker zu

fördern.

Karin Schröder
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Nachhaltige Partizipation

Damit die Belegschaft zentrale betriebli-

che Entscheidungen beeinflussen kann,

ist eine qualifizierte Beteiligung (mindes-

tens 51%) am Produktivvermögen eine

zentrale Voraussetzung. Dieses Kriterium

– eine 51% Beteiligung der Mitarbeiter

am Produktivvermögen – wird auch von

CECOP und im spanischen Gesetz zu

den Mitarbeitergesellschaften zur Defi-

nition von Mitarbeitergesellschaften he-

rangezogen.

Wie wichtig eine qualifizierte Beteiligung

der Mitarbeiter am Produktivvermögen

ist, um betriebliche Entscheidungen mit

zu beeinflussen, zeigt sich in der Ten-

denz, dass sich die Beteiligung der Mit-

arbeiter in partizipativen Unternehmen

mit einer ökologischen Ausrichtung, so-

fern sie nicht an Miteigentum gebunden

ist, nach der Gründungs- und Pionier-

phase wieder abschwächt und die Ten-

denz zu herkömmlichen Unternehmens-

strukturen wieder zunimmt.

Auch Heider (1997 S.194) stellt in seiner

Wiederholungsstudie zu selbstverwalte-

ten Betrieben in Hessen fest, dass die

Entscheidungsrechte, zumindest was die

wichtigen betrieblichen Entscheidungen

betrifft, inzwischen stärker am Miteigen-

tum gebunden sind und die Relevanz des

Eigentums zunimmt (Heider 1997 S. 194).

In den vorgestellten Beispielen von Mit-

arbeitergesellschaften, die von Gewerk-

schaften oder Betriebsräten initiiert wur-

den, ist die Beteiligung von neuen Mitar-

beitern nicht vorgesehen.

Die Beteiligung der Mitarbeiter ist – wie

bereits ausgeführt – in der Gründungs-

und Pionierphase eines Unternehmens

ein „betriebswirtschaftliches Muss“ und

in Krisenzeiten häufig die letzte Rettung.

Aber auch jenseits schwieriger Unter-

nehmenssituationen, wie der Gründungs-

und Pionierphase oder Krisenzeiten, hat

die Beteiligung der Mitarbeiter Vorteile

für das Unternehmen. Sie ist entschei-

dend für die Akzeptanz einer Flexibi-

lisierung im Unternehmen und fördert die

Motivation der Mitarbeiter und ihre Be-

reitschaft Verantwortung zu überneh-

men.

Die Mitarbeiterbeteiligung muss also über

einen Gesellschaftervertrag oder Statut

im Unternehmen formal verankert wer-

den. Die Praxis zeigt, dass dies auch mit-

einer Kapitalbeteiligung und damit der

Übernahme unternehmerischen Risikos

verbunden sein muss, sonst besteht die

Gefahr, dass „die einen das unterneh-

merische Risiko tragen und die anderen

die nette Arbeitsatmosphäre genießen“,

wie es einer der Diskussionsteilnehmer

ausdrückte. Und schon entsteht wieder

das Bedürfnis nach einem (finanziellen)

Ausgleich.

Es bedarf also entsprechender rechtli-

cher Rahmenbedingungen, welche – auf

der einen Seite – die formale Beteiligung

der Mitarbeiter erleichtern und – auf der

anderen Seite – auch das doppelte Risi-

ko der beteiligten Mitarbeiter absichern.

Der Ein- bzw. Ausstieg von beteiligten

Karin Schröder

NETZ e.V.

Phasen und Motive

Partizipation



Mitarbeitergesellschaften

31

Mitarbeitern sollte ohne hohe Kosten und

bürokratische Hürden ermöglicht wer-

den.

Zusätzlich müssen Finanzierungsinstru-

mente entwickelt werden, über die eine

Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter erleich-

tert werden kann. Hierzu wurden im Rah-

men des Projekts ein Runder Tisch durch-

geführt und verschiedene Modelle vor-

gestellt (s. Einleitung S. 2ff). Darüber hi-

naus muss der entstehende Beratungs-

und Qualifizierungsbedarf gedeckt wer-

den, um neue kapitalbeteiligte Mitarbei-

ter im Unternehmen zu integrieren.

Karin Schröder
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Pfalz-Flugzeugwerke
Winni Ott (Technologieberatungsstelle), Georg Pfeifenroth (Pfalz-Flugzeugwerke)

Die Pfalz-Flugzeugwerke sind ein Unterneh-

men mit Tradition, welches heute wieder den

Namen trägt, unter dem es im Jahre 1913

ins Leben gerufen wurde. Denn bis 1997 –

der privaten Neugründung – firmierte das Un-

ternehmen auch unter so bekannten und

wohlklingenden Namen wie z.B. Vereinigte

Flugtechnische Werke, Messerschmidt-Böl-

kow-Blohm, Deutsche Airbus, Deutsche

Aerospace Airbus und Daimler Benz Aerospace

Airbus.

Unter dem Dach der DASA war das Unter-

nehmen ein reinrassiges Airbus-Fertigungswerk

für Schalen, Kabel und Rohre. Damit war man

aber auch von den Wellenbewegungen des

Airbus-Konzerns direkt abhängig. Die Beleg-

schaft sank weiter auf nur noch 700 Mitar-

beiter. Aufgrund umfangreicher Probleme im

Airbus-Konzern wurde das sogenannte Dolo-

res-Programm ins Leben gerufen. Dabei stan-

den plötzlich wieder einige Werke zur Schlie-

ßung an. Speyer gehörte auch dazu. Deshalb

suchte die DASA ab Herbst 1995 einen Käu-

fer für das Werk. Ohne Erfolg. Im Dezember

1996 verlässt die DASA die Domstadt und

übereignet die DASA Fabrik den Mitarbeitern

in Form einer Mitarbeiter-AG. Die Geschäfts-

führung wurde von drei Manager der DASA

Fabrik übernommen. Damit wurde Speyer ein

reines Zulieferwerk für Frachtladesysteme,

Klimarohre, Zusatztanks und Flugzeug-

komponenten von Airbus-Flugzeugen.

Am 1. Januar 1997 ging das Werk offiziell in

die Hände der noch verbleibenden 523 Mit-

arbeiter über und der Name des ersten

Flugzeugwerks in Speyer wurde wieder ver-

wendet: Pfalz-Flugzeugwerke. Nach einem

Jahr, am 22. Januar 1998, heißt es im

Mannheimer Morgen: „Bei uns herrscht eine

Bombenstimmung“. Von Personalabbau ist

keine Rede mehr, inzwischen wurde die Be-

legschaft sogar mit Leiharbeitern verstärkt, 617

Mitarbeiter stehen auf der Gehaltsliste und

auch der Planumsatz von 125 Mio. DM wur-

de erreicht.

Heute sind die Pfalz Flugzeugwerke in einer

erfreulichen Situation. Mit der positiven Ent-

wicklung in der Zivilluftfahrt und dem Airbus

gibt es einen mächtigen Aufschwung.

Die Rationalisierungsziele des Unternehmens

wurden erreicht, und damit wurde auch die

Produktion wesentlich billiger. Mittlerweile

bestehen die Arbeitsplätze im dritten Jahr

weiter. Der Belegschaft ist es nach wie vor

nicht so wichtig, jetzt Eigentümer zu sein,

unser vorrangiges Ziel ist vielmehr weiterhin,

unsere Arbeitsplätze und damit unsere Exis-

tenz zu sichern.

Zum Unternehmensmodell
Wir sind nun zwar die Eigentümer dieser Fir-

ma, binden unsere Eigentumsrechte aber an

eine Holding – das war Bedingung und Grund

für die Entwicklung unseres Unternehmens-

modells. In diese Holding, ist eine GmbH &

Co.KG, ist eine GmbH und eine AG einge-

gliedert. Die Aktiengesellschaft – eine

100.000-DM-AG – haben wir als Belegschaft



Mitarbeitergesellschaften

33

Winni Ott
TBS Mainz

Gerd Pfeiffenroth
Pfalz-Flugzeugwerke

Pfalz-Flugzeugwerke

Partizipation

Was ist anders bei diesem Betrieb?
 Die Belegschaft sind zwar Eigentümer, kann

aber ihre Besitzrechte nicht geltend machen,

weil das Unternehmen eine klassische Ge-

schäftsführung hat. Letztendlich machen die

Arbeitnehmer ihre Rechte politisch trotzdem

nachdrücklich geltend, aber das liegt einfach

daran, dass in diesem Betrieb viel Kampfer-

fahrung gesammelt wurde und die Beleg-

schaft nahezu vollständig gewerkschaftlich

organisiert ist. Die neue Unternehmensform

hat allerdings dazu geführt, dass Belegschaft

und Betriebsrat keinen wirklichen Gegner

mehr hat.1 Wobei dieses Problem auch die

Geschäftsführung hat, auch sie war anfangs

orientierungslos. Ihr bisheriges Ziel, möglichst

viel von DASA herauszuholen, greift

inzwischen nicht mehr. In diesem Feld muss-

ten sich also beide Parteien neu definieren

und neu finden. Dies wirkte sich auch auf

die Änderung der Struktur im Betrieb aus.

Dass im Gegensatz zu anderen Betrieben die

Kraft hier tatsächlich unten entstand, ist sehr

vorteilhaft, da die Arbeitsorganisation damit

auch von unten her verändert werden konn-

te und zwar vor dem Hintergrund, den Be-

trieb erhalten zu wollen. Das geschah immer

in dem Bewusstsein „das ist mein Betrieb“

und diese Haltung war für den Verlauf des

Prozesses zentral.

Das gefundene Rationalisierungspotential

wurde nicht mit klassischen Rationalisie-

rungsinstrumenten erreicht, sondern tatsäch-

lich über autonome und teilautonome

Gruppenarbeit im besten Sinne des Wortes.

Die Beschäftigten steuern sich also selbst, sie

haben eine eigene Qualitätssicherung. Die

Gruppen selbst sind im Prinzip wie kleine

Handwerksbetriebe organisiert, in denen al-

les miteinander gestaltet wird. In diesem Sin-

ne hat sich in der Führung des Betrieb ent-

scheidendes verändert, mit dem Effekt, dass

im Bereich von 15 Mitarbeitern nun ein Ein-

sparpotential von 0,8 Mio. DM herausgeholt

worden ist. Dieses Modell soll nun auf den

selbst finanziert, sie repräsentiert den gesam-

ten Wert des Unternehmens. Die GmbH ist

komplementär, sie ist in den Händen zweier

Beiräte, einer davon repräsentiert die Ge-

schäftsführung und der andere die Arbeitneh-

mer. Weil sie mit der Führung der Geschäfte

betraut ist, nennt sie sich Geschäftsführungs-

GmbH. Die Beiräte bestellen jeweils ein zu-

sätzliches Mitglied und sind als Kontrollorgan

tätig, das quasi über unsere Eigentumsrechte

wacht. Unter dieser Holding hängt die ope-

rative GmbH, das ehemalige DASA-Werk.

Die massive Auseinandersetzungen, inklusi-

ve der Besetzungen mit allem drum herum,

erklärt die tiefe psychische Verbundenheit der

Mitarbeiter und auch der Führungskräfte mit

dem Unternehmen.

In der Technologieberatungsstelle beim DGB

Rheinlandpfalz beschäftigen wir uns sehr viel

damit, Gruppenarbeit in Betrieben einzufüh-

ren, Veränderungen in der Arbeitsorganisation

vorzunehmen oder Betriebe zu begleiten, in

denen Personalabbau oder Schließungen an-

stehen. Hierbei suchen wir immer nach

Alternativkonzepten bzw. Möglichkeiten

Arbeitsplatzverlust zu verhindern.

Zu den Pfalz-Flugzeugwerken sind wir eigent-

lich erst nach geschlagener Schlacht hinzuge-

zogen worden. Im Rahmen eines Projektes

der Landesregierung Rheinlandpfalz haben wir

uns dann um die Umstellung der Arbeits-

organisation und der Abläufe gekümmert, um

dem Betrieb den Weg von der Konzern-Nie-

derlassung zu einem eigenständigen selbst-

ständigen Unternehmen zu ermöglichen. Im

Unterschied zu vielen anderen Betrieben ver-

suchten wir hier die Arbeitsorganisation von

unten nach oben neu aufzubauen. Im Regel-

fall verläuft dies andersherum, die Führung

beschließt und dann soll die Arbeitsorga-

nisation verändert werden, mit dem Effekt,

dass es bei 80 Prozent der Betriebe nicht funk-

tioniert.

1 Ich bin nicht dieser
Meinung, denn
Arbeitnehmerrechte
müssen in diesem
Wirtschaftssystem
immer erkämpft
werden. Die Eigen-
tumsverhältnisse bei
PFW sind nicht an
wirtschaftliche
Mitbestimmung
geknüpft.
(G.Pfeifenroth)
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ganzen Betrieb übertragen werden, obwohl

die Führungskräfte schon recht massiv dage-

gen arbeiten. Unser Schwerpunkt liegt daher

momentan darin, die beiden Fraktionen so-

weit zusammenzubringen, dass diese Entwick-

lung im Sinne des Weiterbestands des Unter-

nehmens fortgesetzt werden kann. Das ist

sicherlich keine leichte Aufgabe.

In diesem Betrieb werden inzwischen nicht

nur 500, sondern fast 800 Mitarbeiter beschäf-

tigt. Der künftige wirtschaftliche Erfolg des Un-

ternehmens ist – trotz des Rückgangs der

Luftfahrtindustrie – durchaus gesichert. Diese

Form der Gruppenarbeit wird inzwischen in

internen DASA-Audits in oberster Rangord-

nung gehandelt. Es gibt allerdings einen im-

mensen Handlungsbedarf im Rahmen des

Konfliktes der Beschäftigten und der Führungs-

kräfte, der dringend dahingehend entschärft

werden muss, dass auch hier das

Gegeneinander abgebaut und das

Miteinander zur Grundstimmung wird. Die

klassische Trennung zwischen den Chefs und

dem Betriebsrat ist zwar auf jeden Fall not-

wendig, aber es bedarf auch einer gemein-

samen Zielfindung, etwa der gemeinsamen

Definition des Unternehmensleitbildes. Die

damit verbundene Suche muss permanent

stattfinden.

Letztendlich hat – meiner Meinung nach –

nicht die Tatsache der Mitarbeiterbeteiligung

den Unternehmensbestand gesichert, sondern

die vielen gemeinsam durchgestandenen

Kämpfe. Hier entwickelte sich eine Stimmung

des Zusammenhalts – „der gehört jetzt uns“.

Und die Veränderung im Betrieb muss sich

auf beiden Ebenen vollziehen, einerseits be-

darf es des betriebswirtschaftlichen Erfolgs,

andererseits muss es den Beschäftigten wieder

Spaß machen, genau in diesem Betrieb zu

arbeiten.

Aktuelle Situation (März 2001)
Die PFW-Beteiligungs-AG wurde am 8. Feb-

ruar 2001 für 90 Mio. DM an Safeguard Int.

Fund L.L.C. verkauft. Nach umfangreichen

Informationen und Diskussionen in und mit

der gesamten Belegschaft (518 Aktionäre und

250 Nichtaktionäre) haben alle Aktionäre ihre

Aktien verkauft. Im Vordergrund geht es dabei

um die Weiterentwicklung des Unternehmens

zum „Systemlieferanten“ mit einem finanz-

starken Partner, um damit die Zukunft der

Arbeitsplätze zu sichern. Im Vertragswerk ist

unter anderem eine mindestens vierjährige

Standort- und Produktgarantie enthalten.

Diese Aktion wurde in Übereinstimmung

mit der gesamten Belegschaft, Betriebs-

rat und IGM-Vertrauensleuten, der PFW-Ge-

schäftsführung, der Landespolitik/Landesregie-

rung Rheinland-Pfalz und der EADS (DASA-

Nachfolgerin) unter maßgeblicher Führung von

Rechtsanwalt Wolfgang Apitzsch durchge-

führt. Alle Beteiligten sind der Überzeugung,

dass danit ein unverzeichtbarer Schritt zur

Weiterführung von PFW erfolgt. Ohne diese

Entwicklung wäre das Unternehmen in sei-

ner jetzigen Konstellation zum Auslaufmodell

verdammt.

Nachfragen:

• Was passiert im Rahmen der Eigen-

tumsverhältnisse, wenn wie bei den Flug-

zeugwerken etwa 50 Prozent der Beschäftig-

ten neu hinzukommen? Müssen die Neuen

sich einkaufen oder wie kann das geregelt

werden?

• Die Vertragswelt sieht so aus, dass die von

der DASA in die neue Gesellschaft Überge-

gangenen die Aktienbesitzer sind und alle neu

hinzukommenden Arbeitnehmer in herkömm-

lichen Sinn, ohne Eigentumsrechte. Es gibt

also 530 Aktionäre.

• Wenn Aktionäre ausscheiden, etwa in Rente

gehen, was passiert dann?

• Das haben wir von Fachleuten gelernt, im

Kapitalismus kann man den Umgang mit Ak-

tien gestalten, wie man will. Die Aktien ha-

ben keine Bindung, der Besitzer kann mit ih-

nen machen, was er will.

Winni Ott
TBS Mainz

Gerd Pfeiffenroth
Pfalz-Flugzeugwerke

Pfalz-Flugzeugwerke
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Die taz-Genossenschaft
Konny Gellenbeck

Bevor ich etwas zur taz-Genossenschaft

erzähle, möchte ich kurz meinen Wer-

degang innerhalb der taz vorstellen. Ich

arbeite seit 13 Jahren bei der taz, ich

bin nach meinem Studium bewusst in ein

politisches Projekt eingestiegen, wo vom

Setzer bis zum Redakteur jeder gleich

war.

Die taz ist 1979 in Deutschland von 18

Basisinitiativen gegründet worden. Es

wurden ihr unter wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten überhaupt keine Erfolgs-

chancen eingeräumt. Sie hat mit 7000

Voraus-Abos und einer Auflage von

60.000 verkauften Exemplaren begon-

nen. Zu Beginn der 90er Jahre, also nach

zehn Jahren Selbstverwaltung und kol-

lektiven Strukturen, kam die taz in eine

schwere ökonomische Krise.

Die Abonnementauflage stieg zwar

durch den Mauerfall an, auch wurde der

Wert der Immobilie in der Kochstraße ver-

doppelt, aber eine kleine Zeitung ohne

riesige Anzeigenerlöse musste um ihr

Überleben kämpfen. Auch innerhalb der

taz hatten sich nach über zehn Jahren

die Arbeits- und Kommunikationsstruk-

turen verbraucht. In allen Gremien und

in der Belegschaft war man einhellig der

Meinung, dass das Unternehmen drin-

gend reformbedürftig ist. So wurde dis-

kutiert, wie man die Unternehmensstruk-

tur der taz von einem selbstverwalteten

Betrieb zu einem am Markt konkurrenz-

fähigen machen und das notwendige

Kapital akquirieren kann. Es wurde be-

raten, wie dem taz-Konzern jenseits der

Abonnement-, Einzelverkaufs- und An-

zeigenerlösen das dringend benötigte

Kapital zugeführt werden könne. Alles

unter dem Aspekt einer unrealistischen

Unabhängigkeitsforderung.

Es gab zwei Vorschläge, um die taz zu

sanieren. Ein großer Teil der Redaktion

votierte dafür, den taz-Verlag zu verkau-

fen, dafür gab es in Frankreich bereits

ein Beispiel – die Libération hatte das

gemacht – und man setzte darauf, dass

so die journalistische Freiheit der Zeitung

gewährleistet werden kann. Das zweite

Modell sah eine Genossenschaft vor, in

der das Kapital der Freunde der alterna-

tiven Zeitung einbezahlt würde und die

MitarbeiterInnen ein starkem Mitsprache-

recht eingeräumt würde, um möglichst

intern notwendige strukturelle Verände-

rungen voranbringen zu können.

Diese Diskussion wurde natürlich mit

Herzblut geführt, weil an dem Projekt

auch politische Vorstellungen hafteten

und man auf keinen Fall wollte, dass nor-

male Managementstrukturen sich ein-

schleichen. 1991 entscheiden sich dann

die damals 246 MitarbeiterInnen für die

Genossenschaft. Ein Teil der Redaktion,

die den teilweisen Verkauf der taz favo-

risiert hatten, verließ daraufhin die taz.

Der Rechtsanwalt Christian Ströbele ar-

beitete ein Konzept für eine Genossen-

schaft aus und weitreichende interne

Veränderungen wurden in der taz ein-

geführt.

Konny Gellenbeck

taz Berlin

Die taz-Genossenschaft
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Die Basisstrukturen, die es bisher gege-

ben hat, die es erlaubten auf sämtliche

journalistische und verlegerische Entschei-

dungen Einfluss zu nehmen, wurden um-

gewandelt und verschiedenen Gremien

zugeteilt. Von den MitarbeiterInnen der

taz wurde ein Vorstand gewählt, der aus

drei Projektvorstandsmitgliedern bestand

und den beiden Geschäftsführern. Da-

neben konstituierte sich ein Aufsichtsrat.

Es wurden hierarchische Strukturen ein-

geführt, d.h. es gab nun plötzlich Res-

source- und AbteilungsleiterInnen. Auch

der Einheitslohn wurde, zugunsten einer

Vergütung nach Leistung, aufgegeben.

Es wurde eine klare Arbeitsplatzdefi-

nitionen für alle MitarbeiterInnen entwik-

kelt, und – was es bisher überhaupt nicht

gegeben hatte – es wurde eine Anwe-

senheitspflicht über 37,5 Stunden für

Festangestellte eingeführt. Ein gab ein

Redaktionsstatut und massive Verände-

rungen im redaktionellen Bereich.

Gleichzeitig wurde massiv für Mitglieder

der Genossenschaft geworben, mit ei-

ner Einlage von 1.000 DM bis 50.000 DM

konnte man Mitglied werden. Jedes Mit-

glied der Genossenschaft hat nur eine

Stimme. Die MitarbeiterInnen erhielten

hier nochmals einen Sonderstatus, da sie

den Vorstand wählen, können sie auch

auf inhaltliche Entscheidungen der taz

Einfluss nehmen. Das bedeutet dann

etwa, dass MitarbeiterInnen über Beset-

zung der Chefredaktion mitbestimmen

kann oder den Charakter einer Werbe-

kampagne mitbestimmen.

Beteiligung der MitarbeiterInnen
an der Genossenschaft

Jede/r Mitarbeiter/in die mindestens ein

Jahr versicherungspflichtig in der taz ar-

beitet, wird Mitglied der MitarbeiterIn-

nen-Versammlung. Diese Mitgliedschaft

berechtigt, den Vorstand zu wählen und

über die redaktionelle und verlegerische

Ausrichtungen mit zu entscheiden.

In den letzten Jahren gab es zwei Bei-

spiele, bei denen das Mitspracherecht

der MitarbeiterInnen massiv gefragt war.

Das war 1994 als ein großer Teil der Re-

daktion mit dem amtierenden Chefre-

dakteur nicht mehr zufrieden war und

beim Vorstand ein Votum dafür einge-

legt hat, dass er abgewählt wird. Das

kam dann auch zustande, woraufhin der

Aufsichtsrat wiederum den Vorstand ab-

setzte. Alle Gremien, die vorher in einem

Diskussionsprozess versucht hatten, den

richtigen Weg herauszufinden, lagen sich

nun in den Haaren – es war eine sehr

schwierige Situation.

1998 entzündete sich nochmals eine rie-

sige Debatte, weil parallel zum Kastor-

transport die Atomindustrie der taz An-

zeigen angeboten hatte und auch die

Bundeswehr im Rahmen einer Medien-

kampagne in der taz inserieren wollte.

Seit Jahren wird versucht mehr Anzei-

genkunden an die taz heranzuführen,

nur hierzu gab es immer ganz bestimm-

te Richtlinien, sexistischen, rassistischen

und militaristische Anzeigen sollten nicht

erscheinen – das war praktisch ein No-

vum. Der Vorstand beschloss, diese An-

zeigen abzudrucken, die MitarbeiterIn-

nen beriefen eine Versammlung ein. Die

GenossInnen wurden schriftlich nach ih-

rer Meinung befragt. Die MitarbeiterIn-

nen votierten mehrheitlich gegen die Ver-

öffentlichung der Anzeigen, trauten sich

aber nicht ein gewähltes Vorstandsmit-

glied abzuwählen. Der Vorstand blieb bei

seinem Beschluss, die Anzeigen zu ver-

öffentlichen. Von den 4074 GenossInnen

meldeten sich innerhalb von 3 Tagen 563

bei der taz und gaben ihr Votum ab. 70

Konny Gellenbeck

taz Berlin

Die taz-Genossenschaft
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% waren für die Veröffentlichung der

Anzeigen. Die Anzeigen wurden so ge-

gen das erklärte Votum der Mitarbeite-

rInnen-Versammlung in der taz veröffent-

licht.

Aktuelle Situation und Ausblick
(Stand: April 2001)

Mittlerweile umfasst die taz-Genossen-

schaft 5011 Mitglieder, die ein Kapital

von 9,2 Mio. DM gezeichnet haben, und

183 MitarbeiterInnen sind Mitglied der

Genossenschaft. Im Jahr 2000 hat die

Genossenschaft 1,8 Mio. DM Kapital hin-

zugewonnen. In den letzten Jahren sind

neben die traditionell basisorientierten

Strukturen normale hierarchische Mana-

gementstrukturen getreten. Trotzdem

gibt es innerhalb der taz immer noch ein

hohes Identitätsprinzip, in vielen Situati-

onen tritt das Bedürfnis des Einzelnen hin-

ter der Notwendigkeit zurück, den Be-

trieb erhalten zu müssen.

Im Vergleich zu früheren Jahren wurde

die Beteiligung und damit das Mitspra-

cherecht der MitarbeiterInnen stark ein-

geschränkt. Durch Abwahl bzw. Beset-

zung des Vorstandes und des Redaktions-

rates und durch Abstimmungen auf den

plenaren MitarbeiterInnen-Versammlun-

gen können Entscheidungen mental be-

einflusst werden, sie laufen aber eigent-

lich in den Managementstrukturen – wie

bei einem normalen Betrieb auch. Trotz-

Konny Gellenbeck

taz Berlin

Die taz-Genossenschaft
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Erfahrungen in
spanischen Arbeitnehmergesellschaften

Das gesamte Kollektiv der Arbeitnehmer an den Ent-
scheidungsprozessen zu beteiligen, also jeden Monat
die hierfür notwendigen Versammlungen der Beleg-
schaft einzuberufen, dieses Modell hat sich in der Ver-
gangenheit als nicht praktikabel herausgestellt. Dar-
auf wird inzwischen immer weniger zurückgegriffen.
Es ist einfach unmöglich die gesamte Belegschaft
kollektiv in einen Entscheidungsprozess einzubinden.
Deswegen sind wir auf ein Modell umgestiegen, bei
dem die Kontrolle anders gewährleistet wird, und zwar
durch einen Verwaltungsrat. Die Mehrzahl der Unter-
nehmen dieses Typs hat inzwischen einen Verwaltungs-
rat eingerichtet, der sich mehrheitlich aus Arbeitneh-
mervertretern zusammensetzt und die verschiedenen
Bereiche des Unternehmens kontrolliert.

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Geschäftsfüh-
rung, das Wirtschaften und die Kontrolle im Unter-
nehmen durch die Arbeitnehmer selbst durchgeführt
wird und das in fast allen Betrieben. Dabei wird die
Belegschaft davon geleitet, dass sie ihren Arbeitsplatz
langfristig sichern will und zwar über das gesamte
Arbeitsleben der betroffenen Arbeitnehmer hinweg.
Das zweite Charakteristikum der Gesellschaften ist,
dass die Gewinne, die erzielt und erwirtschaftet wer-
den, nicht aus dem Unternehmen abgezogen werden
– es erfolgt also keine Gewinnausschüttung, sondern
sie werden in die Unternehmung reinvestiert. Die
Haupteinnahmequelle der Mitarbeiter eines solchen
Betriebes ist nicht die Gewinnausschüttung, sondern
der Lohn bzw. das Gehalt, das sie erhalten und das
auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt ist. Die Mit-
arbeiter haben ein Interesse daran, das Unternehmen
liquide und flüssig zu halten, um dadurch auch eine
stabile Zukunft gewährleisten zu können. In der Mehr-
heit der Fälle votieren die beteiligten Mitarbeiter immer
für die Reinvestition und die Selbstfinanzierung des
Unternehmens.

dem ermöglicht das Genossenschafts-

modell eine relative Unabhängigkeit von

den Kapitalgebern. Diese haben auf die

inhaltliche Ausrichtung faktisch keinen

Einfluss, was auch so beabsichtigt ist. Un-

abhängigkeit bedeutet in Krisenzeiten

Selbstständigkeit – sofern es die Geset-

ze des Marktes ermöglichen.

Weitere Informationen:
taz Genossenschaft
Kochstraße 18
Berlin
Tel. 030-902213
tägl. von. 9.00 bis 20.00 Uhr
www.taz.de
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Ich habe mich über zwölf Jahre lang mit

selbstverwalteten Betrieben beschäftigt.

1986 bis 1987 habe ich eine Studie ge-

leitet, in der die selbstverwalteten Betrie-

ben, die es in Hessen gab, befragt wur-

den. Und diese Studie wurde zehn Jah-

re später - 1997 - wiederholt.

Selbstverwaltete Betriebe waren Anfang

der 80er Jahre beliebter Diskussionsge-

genstand an der wirtschaftswissenschaft-

lichen, politischen und allgemein sozial-

wissenschaftlichen Diskussion. Die

Begrifflichkeit war außerordentlich un-

scharf, das reichte von Alternativ-

ökonomie bis zu allem Möglichen. So

war es erstmal ein Problem überhaupt

zu definieren, was ein selbstverwalteter

Betrieb eigentlich ist. Der Begriff

Alternativökonomie bzw. alternative Be-

triebe war alles andere als glücklich,

denn es blieb unklar, ob es eine Alterna-

tive zur herkömmlichen Wirtschaft sein

sollte, eine alternative Betriebsorganisa-

tion, alternative Produkte oder was auch

immer. Empirische Studien lagen nur in

sehr geringem Umfang und mit geringer

Fallzahl vor.

Zu Beginn unserer Studie hatten wir de-

finiert, dass selbstverwaltete Betriebe

dauerhaft auf ökonomisches Wirtschaf-

ten angelegt sein sollten, d.h. sie sollten

für ihre MitarbeiterInnen die Hauptein-

nahmequelle darstellen. Außerdem soll-

ten mindestens drei Personen beschäf-

tigt sein und sie sollten nach ihrem

Selbstverständnis gleichberechtigt orga-

nisiert sein. Alle dort Beschäftigten soll-

ten also gleichberechtigt über alle be-

trieblichen Belange entscheiden können.

Wie die Rechtskonstruktionen hierzu

sind, das wollten wir untersuchen. Nach

diesen Kriterien gab es damals etwa 260

Betriebe in Hessen, und etwa 250 da-

von haben wir befragt. Der Fragebogen

umfasste mehr als 200 Fragen, sehr vie-

le betriebswirtschaftliche Details bis zu

Bilanzkennzahlen, aber auch Fakten

über die Binnenorganisation - etwa wie

laufen Entscheidungsprozesse - wurden

abgefragt. Es war die bis dato umfangs-

reichste Studie über selbstverwaltete

Betriebe.

Die wesentlichen Ergebnisse standen zu

dem, was damals in der Literatur zu le-

sen war, quer. Die klassische Wirtschafts-

wissenschaft ging damals zum Beispiel

davon aus, dass ein Kollektivbetrieb nicht

funktionieren kann, weil die angeblich

notwendige Hierarchie fehlt. Aus der

gewerkschaftlichen Sicht wurde immer

wieder mit dem Oppenheimerschen

Transformationsgesetz gewunken, und

so auch belegt, dass es nicht gehen kön-

ne. Man war sich also darüber einig, dass

eine solche Betriebsform am Markt ei-

gentlich nicht existieren kann und wenn,

dann nur zu außerordentlich marginalen

Bedingungen. Über deren Entstehung

wurde eigentlich so gut wie nichts be-

richtet. Die Ergebnisse unserer Studie

standen also schon ziemlich quer zu die-

sen Vorurteilen.

Selbstverwaltete Betriebe und AGP-Unternehmen
Dr. Frank Heider

Dr. Frank Heider

Universität Frankfurt

Selbstverwaltete Betriebe
und AGP-Unternehmen
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Die Betriebe selbst sind in der Bundesre-

publik im Kontext der neuen sozialen Be-

wegungen entstanden. Die ältesten kom-

men aus der Zeit der Studentenbewe-

gung, das sind meist Buchhandlungen

und Verlage, wie es sie heute noch vie-

lerorts gibt. Danach folgten die

Gründungswellen der folgenden sozia-

len Bewegungen: der Ökobewegung,

Frauenbewegung usw. In den Anfängen

gab es keinerlei betriebswirtschaftliche

Orientierung, es waren weitgehend po-

litische Unterstützungsprojekte von Stu-

denten für Studenten. Erst später setz-

ten ein Prozess der Ökonomisierung ein,

der dazu führte, dass sich tatsächlich

Betriebe konstituiert haben, die auch be-

triebswirtschaftlich ganz ordnungsgemäß

funktionieren und zwar aufgrund des

Marktdruckes. Der Markt wirkte als

Monitor, so dass eben auch Investitionen

vor Einkommenserhöhungen stehen,

dass Werbung betrieben wurde usw.

Der wesentliche Unterschied dieser Be-

triebe im Vergleich zu anderen Kleinbe-

trieben bestand in ihrem politischen

Selbstverständnis. Ihrem politische Selbst-

verständnis nach war die Orientierung

auf die sozialen Bewegungen das Ent-

scheidende. Wenn man dies betriebs-

wirtschaftlich betrachtet, dann war das

einerseits nach außen so etwas wie eine

Werbestrategie und nach innen außer-

ordentlich wichtig, weil für das Funktio-

nieren des Kollektivbetriebs die Homo-

genität des Kollektivs ausschlaggebend

ist. Durch diese politischen Veranstaltun-

gen wurde die eigene politische (Wert-

)Vorstellung auch immer wieder gefestigt

und man sicherte dadurch sozusagen

den Bestand, das Rekrutierungsfeld für

Neueinstellungen war der in den Bewe-

gungen verankerte Freundes- und Be-

kanntenkreis, auch dies sicherte die not-

wendige Homogenität in den Kollekti-

ven.

Darüber hinaus konnten wir feststellen,

dass neben dieser politischen auch eine

hohe soziale Homogenität bestand. Der

größte Teil der Beschäftigten hatten ei-

nen akademischen Abschluss, sie hatten

häufig zusammen studiert und damit eine

gewisse gemeinsame Vorlaufzeit. Insge-

samt konnten wir feststellen, dass zum

damaligen Zeitpunkt von der Binnen-

struktur und vom Agieren des Betriebes

als solchem keine gravierenden Unter-

schiede gegenüber herkömmlichen fest-

zustellen sind.

Von daher war es außerordentlich span-

nend zu schauen, wie sich das in den

folgenden zehn Jahren weiterentwickelt

hat. Kontinuität zur Transformation? - wir

haben den Bericht zur zweiten Studie

nicht umsonst mit einem Fragezeichen

versehen. Nach Oppenheimer hätten sich

nun alle in normale Betriebe transformie-

ren müssen. Es stellte sich heraus, dass

dies bei 50 Prozent auch zutraf, aber zur

50 Prozent eben nicht.

Ganz kurz: Sieht man sich die wirtschaft-

liche Entwicklung an, so stellt man fest,

dass der Großteil der Betriebe für ihren

Bereich vergleichbare Löhne ausbezahlt.

Das heißt, die wirtschaftliche Entwick-

lung war hier besser als in anderen Tei-

len der Branche. Die Löhne haben sich

ebenso wie die Eigenkapitalbasis erhöht,

die GmbH als Rechtsform ist mittlerwei-

le dominierend. Der idealtypische selbst-

verwaltete Betrieb ist eine GmbH, im

Dienstleistungsbereich tätig, in der alle

MitarbeiterInnen zu gleichen Teilen Ge-

sellschafter sind.

Von der Binnenstruktur her hat sich eine

Dr. Frank Heider

Universität Frankfurt
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Balance zwischen den Interessen und

der Kompetenz der Einzelnen und dem

Gesamtinteresse des Betriebes heraus-

gebildet. Das geht auf der Basis einer

sehr ausgeprägten Arbeitsteilung. Es hat

sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt,

in dem die Einzelnen in bestimmten Auf-

gabenfeldern, auch auf der Basis des Ver-

trauens der fünf oder sechs anderen,

eigenverantwortlich tätig sind Sie haben

aber auch das Gesamtinteresse des Be-

triebes internalisiert. Die gemeinsamen

Entscheidungsbereiche sind auf ganz

wenige zentralen Punkte zusammenge-

schrumpft. Die wöchentlichen Plenen

sind fast nicht mehr zu finden, es hat

sich vielmehr eine Binnenstruktur entwik-

kelt, die auf ein sehr ausgeprägtes Ver-

trauensverhältnis, Kompetenzen und gro-

ßer Professionalität basiert. Ein ganz zen-

traler Punkt ist also die individuelle Ver-

antwortung auch für den Betrieb als

ganzen.

Wir haben die Betriebe hierzu ausführ-

lich befragt: Wenn ein Vier- oder Fünf-

Personen-Kollektiv 15 Jahre lang zusam-

menarbeitet, und einer verlässt das Kol-

lektiv, dann ist es außerordentlich

schwierig jemanden zu finden, der in die-

ses feinmaschige Beziehungsgeflecht hi-

neinpasst. Das war bei zwei Dritteln der

Betriebe der Grund, warum die Neue-

ingestellten Angestellte wurden und

nicht Mitgesellschafter. Das ist auch das

entscheidende Ereignis, das in bestimm-

ten Fällen zur Abkehr von der Selbstver-

waltung geführt hat.

Die am schnellsten gewachsen Betriebe

sind im Bereich der ambulanten Kran-

ken- und Altenpflege tätig. Bei der er-

sten Befragung hatten diese sieben oder

acht Beschäftigte, heute haben sie 130,

140, 150.

Als abschließende Bemerkung: Ich habe

Probleme mit der (Nicht-)Definition vom

Mitarbeitergesellschaften. Zwischen

1986 und 1995 führte ich eine Befragung

von 60 mittelständischen Unternehmen

mit Mitarbeiterbeteiligung durch. Als zen-

trale Differenz zwischen selbstverwalte-

ten Betrieben und diesen Mitarbeiter-

betrieben stellte sich - bis auf ganz we-

nigen Ausnahmen - die Frage des Eigen-

tums heraus, denn in fast allen Betrie-

ben mit Mitarbeiterbeteiligung war es so,

dass die Dominanz des Eigentümers (in

der Hand beispielsweise der Unter-

nehmerfamilie) noch nicht einmal ange-

tastet wurde. Die Dominanz des Eigen-

tums beim Produktivvermögen und da-

mit auch die letzte Entscheidung über

zentrale betriebliche Belange hatte sich

absolut nicht geändert. Das ist nach wie

vor der radikale Unterschied zu selbst-

verwalteten Betrieben und ich lege gro-

ßen Wert darauf, dass man diesen Un-

terschied auch sieht. Es macht wirklich

keinen Sinn, alles in einen Topf zu wer-

fen. Ein funktionierender selbstverwalte-

ter Betrieb ist ein betriebswirtschaftlich

effiziente und eine organisatorisch effek-

tive Verschränkung zwischen Miteigen-

tum und Mitbeteiligung. Und diese Mess-

latte sollte man durchaus auch an an-

dere Betriebsformen anlegen. Das

schient mir gerade in dieser Debatte sehr

wichtig zu sein.

NACHFRAGEN:
• Bis zu welcher Größe ist Selbstverwal-

tung überhaupt möglich, wann übersteigt

ein Betrieb das Maß, wo die Entschei-

dungsbeteiligung in dieser klassischen

Form nicht mehr geht?

• Das ist beispielsweise je nach Bereich

so unterschiedlich, dass kaum etwas dazu

gesagt werden kann. Aber ungeachtet

Dr. Frank Heider
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dessen denke ich, dass die Belegschaft

so am Produktivvermögen beteiligt sein

muss, dass sie zentrale Entscheidungen

beeinflussen kann, also schon minde-

stens mit 51 Prozent.

Dr. Frank Heider

Universität Frankfurt
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und AGP-Unternehmen
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Die Gewerkschaften zu den Mindestforderungen
Bernd Rübsam

Hier in Frankfurt haben wir bestimmte

Erfahrungen gemacht und daraus auch

Konsequenzen gezogen. Trotz 35-Stun-

den-Woche haben wir in der Elektroin-

dustrie inzwischen einige Tausend Ar-

beitsplätze weniger. Und auch für die

Zukunft ist bis 2003 mit einem weiteren

Abbau von Arbeitsplätzen zu rechnen.

In Frankfurt haben wir hierbei über

30.000 Arbeitsplätze verloren. Auch in

den Betrieben, in denen eine offensive

politische Auseinandersetzung stattfand,

konnten die Arbeitsplätze nur sehr be-

grenzt gerettet werden.

Die Politik aus Hochkonjunkturzeiten,

Sozialpläne mit hohen Abfindungen aus-

zuhandeln, konnte nicht mehr so weiter

geführt werden, insbesondere vor dem

Hintergrund, dass durch Eingriffe in das

Arbeitsförderungsrecht und das SGB III

(also durch die steuerliche Behandlung

von Abfindungen) diese Abfindungen

immer mehr zurückgingen. Es kann nicht

sein, dass die Abfindung – wenn man

den Arbeitsplatz schon verliert – zuerst

versteuert und dann auch noch auf das

Lohngeld angerechnet wird.

Vor diesem Hintergrund prüften wir Mög-

lichkeiten, wie trotzdem noch Beschäf-

tigungssicherung erreicht werden kann.

Das hat in Frankfurt letztlich zur Grün-

dung einer Personalentwicklungsgesell-

schaft geführt. Mit einigen Firmen wa-

ren Sozialpläne abgeschlossen worden.

Deren ehemaligen Mitarbeiter hatten

teilweise eine 20- oder 30-jähriger Be-

triebszugehörigkeit, aber überhaupt kei-

ner Perspektive anderweitig unterzu-

kommen. Die Personalentwicklungsge-

sellschaft erhielt hier die Funktion, die

entstehende Arbeitslosigkeit kurzfristig

zu vermeiden. Sofern der Personalabbau

nicht zu verhindern war, wurden die von

den Sozialplänen Betroffenen direkt in

diese Personalentwicklungsgesellschaft

überführt – im nahtlosen Übergang ohne

eine Phase der Arbeitslosigkeit.

Dazu musste die Personalentwicklungs-

gesellschaft finanziell entsprechend aus-

gestattet werden. Wir waren darauf be-

dacht, eine Pattsituation zu vermeiden,

wie sie in Ostdeutschland in entsprechen-

den Personalentwicklungsgesellschaften

zu Beginn der Wende zuweilen aufge-

treten ist. Die Mitarbeiter der Beschäfti-

gungsgesellschaften wurden nach Aus-

lauf der Maßnahme oft zu Langzeitar-

beitslosen. Das sollte auf jeden Fall ver-

hindert werden, daher muss eine ent-

sprechende Qualifizierung erfolgen, die

eine Rückkehr auf den ersten Arbeits-

markt unterstützt und gewährleistet. Es

geht nicht darum, in den zweiten Ar-

beitsmarkt zu vermitteln.

In fünf Fällen haben wir das im Frank-

furter Bereich bisher realisieren können.

Als an dieser Gesellschaft beteiligte IG-

Metaller war für uns natürlich eine Be-

dingung, dass bestimmte Mindestanfor-

derungen eingehalten werden. Die ta-

riflichen Ansprüche, die auch im Flächen-

tarifvertrag gelten, mussten auch in die-

ser Gesellschaft gesichert sein. Außer-

dem musste die Situation der Mitarbei-

ter, die ja nur freiwillig in eine solche

Gesellschaft gehen, deutlich besser sein,

als wenn sie in die Arbeitslosigkeit oder

die Kurzarbeit gingen. Die Abfindungen

Gewerkschaften zu den
Mindestforderungen

Bernd Rübsam

IGM Frankfurt

Soziale Sicherung
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sollten dabei nicht in diese Mitarbeiter-

gesellschaften einfließen, sondern in je-

dem Fall für den Einzelnen erhalten blei-

ben.

Das waren unsere Anforderungen. Nun

stellte sich die Frage, mit welchen Mit-

teln wir eine solche Gesellschaft finan-

zieren könnten. Ziel war es, die Mitarbei-

tergesellschaft mindestens ein Jahr im

Voraus zu finanzieren. Wir haben ver-

sucht, die Mittel, die das SGB III bietet,

auszuschöpfen. Aber das reichte natür-

lich nicht aus. Wenn die Abfindungen

nicht einfließen sollten, dann musste die

Restfinanzierung über den Arbeitgeber

erfolgen. Dadurch, dass die Mitarbeiter

ohne Einhaltung der Kündigungsfrist,

praktisch direkt an die Personalentwick-

lungsgesellschaft übergegangen sind

konnten wir erreichen, dass der Arbeit-

geber – für ihn kostenneutral – zunächst

einmal die ganzen Lohn- und Gehalts-

zahlungen im Rahmen der Kündigungs-

fristen eingebracht hat. Im Laufe der

weiteren Verhandlungen konnten wir

uns darauf einigen, dass diese Gelder zu-

sätzlich zum Sozialplan von den Arbeit-

gebern eingebracht wurden. Darauf ha-

ben diese sich eingelassen, weil so der

Konflikt eliminiert werden konnte, der

ansonsten gefolgt wäre.

Auf diese Weise konnten wir nun die

Beschäftigungsgesellschaft also so finan-

zieren, dass wirklich die Mindeststan-

dards eingehalten wurden und die Mit-

arbeiter – zumindest für den Zeitraum

ihrer Arbeit in der Beschäftigungsgesell-

schaft – ein Monatsgehalt erhielten, der

im Regelfall durchschnittlich bei 80 % ih-

res letzten Nettolohnes lag.

Je nach Situation wurde die Beteiligung

an der Mitarbeitergesellschaft für sechs

oder zwölf Monate oder sogar für zwei

Jahre konzipiert. Während dieser Zeit

wird versucht, durch Qualifizierungsmaß-

nahmen – auch durch eine modulare

Langzeitqualifizierung – entsprechend

der Anforderungen des Arbeitsmarktes

die Beteiligten zu unterstützen. Das reicht

vom Bewerbungstraining bis hin zur Exis-

tenzgründungsberatung.

Wir haben in den verschiedenen Gesell-

schaften eine relativ hohe Erfolgsquote

von ca. 60 % – auch was die Vermitt-

lung auf den ersten Arbeitmarkt angeht.

Die Gesellschaft ist also eine Alternative

zumindest zu einer längeren Arbeitslo-

sigkeit. Im schlechtesten Fall ermöglicht

sie jemandem, wenn er beispielsweise

nach einem Jahr noch nicht vermittelt

werden konnte, wenigstens die Arbeits-

losigkeit hinauszuschieben und während

dieser Zeit noch ein höheres Einkommen

zu erzielen. Völlig klar ist allerdings, dass

mit dieser Methode kein zusätzlicher Ar-

beitsplatz geschaffen werden kann, des-

halb ist die Auseinandersetzung um die

Frage der Massenarbeitslosigkeit nach

wie vor zentral.

Bernd Rübsam

IGM Frankfurt

Gewerkschaften zu den
Mindestforderungen

Soziale Sicherung
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Entwicklung der
Arbeitnehmergesellschaften in Spanien

Den offiziellen Angaben des Ministeriums

für Arbeit und Soziales zufolge gab es

am 31. Dezember 1998 in Spanien 7.079

Arbeitnehmergesellschaften mit 8.694

Betrieben und 62.567 Beschäftigten.

Die Arbeitnehmergesellschaften auf

Aktienbasis bilden mit 70% aller Gesell-

schaften und 86% der Beschäftigung

den Großteil. Die Arbeitnehmergesell-

schaften mit beschränkter Haftung wei-

sen ein außergewöhnliches Wachstum

auf. Während es 1996 nicht eine einzi-

ge gab, weil diese Rechtsform gesetz-

lich noch nicht geregelt war, stellen sie

nach anderthalb Jahren legalen Beste-

hens mehr als 30% aller Arbeitnehmer-

gesellschaften und beschäftigen fast

14% aller Arbeitnehmer aus diesem Be-

reich.

Die Beschäftigung ist im Rahmen der

Arbeitnehmergesellschaften in den letz-

ten vier Jahren um 23% oder um 12.000

Arbeitsplätze gestiegen. Im Jahr 1998 lag

dieser Anstieg bei 12%, insgesamt ist in

Spanien die Beschäftigung 1998 um

3,4% gestiegen. Es gibt 16.300.000 er-

werbstätige Menschen, von denen

13.342.000 Angestellte sind. Die Bevöl-

kerung über 16 Jahren beläuft sich auf

32.600.000 Personen. Insgesamt gibt es

10.312.000 reine Lohnempfänger.

Die Arbeitnehmergesellschaften sind be-

sonders im Dienstleistungssektor ange-

siedelt. Dort finden sich 53% der Betrie-

be, was insbesondere auf den starken

Zuwachs im Jahre 1998 von Arbeitneh-

mergesellschaften mit beschränkter Haf-

tung zurückzuführen ist. Der industrielle

Sektor beherbergt dagegen etwa 50%

der Beschäftigung mit insgesamt fast

31.000 Arbeitnehmern in 32% der Be-

triebe.

Daraus lässt sich schließen, dass das

neue Gesetz über Arbeitnehmergesell-

schaften (siehe Anhang) in den Grund-

zügen sinnvoll und angebracht war. Den-

noch hätte es noch weiter gehen kön-

nen. So zum Beispiel in Fragen der Sozi-

alversicherung oder hinsichtlich steuerli-

cher Anreize für Firmen, die ihre Gewin-

ne wieder investieren und für Arbeitneh-

mer, die Aktien ihrer eigenen Firma kau-

fen.

Arbeitnehmergesell-
schaften in Spanien

CONFESAL

Unternehmensverband

Soziale Sicherung

Anzahl der bestehenden Arbeitnehmergesellschaften in Spanien
durchschn. Größe,

Betriebe   1998 Arbeitnehmer   % Arbeitnehm. pro Betrieb

 Arbeitnehmer AG (SAL) 4.867 68,75 % 53.993 86,3 11,1

 Arbeitnehmer AG m.b.H. (SLL) 2.212 31,25 % 8.574 13,7 3,9

Gesamt 7.079 100 % 62.567 100 8,8

Anzahl der gegründeten Arbeitnehmergesellschaften in Spanien
Gründungs- durchschn. Mitglieder-

Betriebe   1998 mitglieder   %  zahl pro Betrieb

 Arbeitnehmer AG (SAL) 187   4,70 % 1.317    8,6 7,0

 Arbeitnehmer AG m.b.H. (SLL) 3.794 95,30 % 14.012  91,4 3,7

Gesamt 3.981   100 % 15.329  100 3,9
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Die wichtigsten Eigenschaften von
Arbeitnehmergesellschaften in Spanien

A. Arbeitnehmergesellschaft
 mit beschränkter Haftung

1.Stammkapital mindestens 500.000 Peseten

2.ausgezahltes Mindeststammkapital bei
Gründung der Gesellschaft: 500.000 Pese-
ten

3.das Stammkapital ist in Gesellschaftsantei-
le aufgeteilt

B. Arbeitnehmer-Aktiengesellschaft

1.gezeichnetes Grundkapital mindestens
10 Millionen Peseten

2.ausgelegtes Grundkapital bei Gründung
der Gesellschaft mindestens 2,5 Millionen
Peseten, d.h. 25% des Grundkapitals

3.die Frist für die Auslage des restlichen
Grundkapitals wird nach dem Willen der
Teilhaber in der Satzung festgelegt

4.das Grundkapital ist in Aktien aufgeteilt
� Die Arbeitnehmer besitzen die Mehrheit

des Gesellschaftskapitals, d.h. mehr als
50% davon.

� Ein einzelner Aktionär – unabhängig da-
von, ob es sich um eine natürliche oder
eine juristische Person handelt – kann
maximal ein Drittel der Aktien oder Ge-
sellschaftsanteile halten. Das entspricht
33% des Gesellschaftskapitals. Ausge-
nommen sind die öffentliche Verwaltung,
öffentlichrechtliche Körperschaften oder
gemeinnützige Vereine und Einrichtun-
gen. Diese dürfen die besagte Obergren-
ze überschreiten, jedoch nie mehr als
50% des Gesellschaftskapitals besitzen.

� Die Aktien sind Namensaktien, um die
Erfüllung der gesetzlichen Auflagen be-
züglich ihrer Verteilung sicherzustellen.

� Alle in der Gesellschaft beschäftigten Teil-
haber sind entsprechend ihrer Tätigkeit
bei der allgemeinen oder besonderen So-
zialversicherung gemeldet; unabhängig
davon, ob sie an der Verwaltung des Be-
triebes beteiligt sind.

Vorteile der Aktiengesellschaften:

1.Stabilität des Gesellschaftskapitals als Ga-
rantie gegenüber Dritten und für die Teil-
haber selbst. Der Austritt von Teilhabern
hat weder auf die Zahlungsfähigkeit noch
auf die Fähigkeit zur Selbstfinanzierung
Einfluss.

2.Flexible Verteilung der Risikobeteiligung:
Indem die Aktien einen festen Nennwert
(z.B. 10.000 Peseten) erhalten, kann jeder
Teilhaber seinen wirtschaftlichen Möglich-
keiten entsprechend Aktien oder Gesell-
schaftsanteile zeichnen.

3.Flexible Eingliederung neuer Teilhaber:
Um Teilhaber zu werden, ist es im Prinzip
nicht notwendig über bedeutende Geld-
summen zu verfügen. Schon der Kauf ei-
ner Aktie bringt die Mitgliedschaft in der
Arbeitnehmergesellschaft als Teilhaber mit
sich.

4.Gleichgewicht zwischen Risiko und Mit-
bestimmung: Eine Aktie, eine Stimme. Die
Zahl der Aktien in einer Hand ist nach
oben begrenzt. Teilhaber mit größeren
wirtschaftlichen Möglichkeiten können
dementsprechend mehr zum Firmenpro-
jekt beitragen. Ihr Stimmrecht bleibt dabei
proportional erhalten, wenngleich die
Obergrenze bei 33,3% der Gesamt-
stimmen liegt.

5.Kapitalgesellschafter können ebenfalls an
dem Projekt teilnehmen. Ein Kapitalgesell-
schafter mit allgemeinen Aktien oder An-
teilen allgemeiner Art – wie die nicht in
der Gesellschaften beschäftigten Teilhaber
genannt werden – darf nicht mehr als
33,3% des Gesellschaftskapitals besitzen.
Insgesamt dürfen die Kapitalgesellschafter
nicht mehr als 50% des gesamten
Gesellschaftskapitals erreichen.

CONFESAL

Unternehmensverband

Arbeitnehmergesell-
schaften in Spanien

Soziale Sicherung
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Modelle zur
sozialen Absicherung

Uli Barth

Kommune
Niederkaufungen

Soziale Sicherung

Die Kommune Niederkaufungen einer

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft von

zurzeit 54 Erwachsenen und 19 Kindern

und Jugendlichen. Die Kommune besteht

seit 1986 und liegt acht Kilometer öst-

lich von Kassel. Die Grundsätze der Kom-

mune sind: umfassende gemeinsame

Ökonomie (d.h. Kollektivierung des Pri-

vatvermögens, gemeinsamer Besitz, be-

dürfnisorientierte Alltagsökonomie), Ent-

scheidungsfindung nach dem Konsens-

prinzip, linkes Politikverständnis, ökolo-

gisch und sozial verträgliche Produktions-

und Lebensweise, Auflösung kleinfami-

liärer Strukturen.

Ich wurde eingeladen, um etwas zu ei-

ner speziellen Form der sozialen Absiche-

rung zu erzählen. Innerhalb der Kommu-

ne gibt es eine Absicherung, wie sie um-

fassender sonst nirgends existiert. Die

Absicherung in der Kommune bezieht

sich nicht nur auf eine materielle Sicher-

heit, sie umfasst vielmehr auch die, ge-

nauso wichtigen, sozialen Bezüge. Solan-

ge die Kommune funktioniert und ich in

ihr lebe, ist eine gesonderte Absicherung

eigentlich gar nicht so entscheidend. Die

Realität zeigt aber, dass es Fluktuation

gibt, dass mensch nicht unbedingt davon

ausgehen kann bis zum Lebensende in

der Kommune zu sein. Es ist also nötig

sich Gedanken zu machen für eine mög-

liche Zeit nach der Kommune.

Mein Thema sind Pensionsrückstellungen

als Form der Alterssicherung. Dieses Mo-

dell ist prinzipiell für alle umsetzbar und

hat nichts mit dem speziellen Kommune-

zusammenhang zu tun. Die Ausgangs-

lage in der Kommune ist: Die Kommu-

nardInnen haben eine extrem unter-

schiedliche Absicherung in der gesetzli-

chen Altersversorgung, einige sind recht

gut über die Sozialversicherung gesichert,

andere sind nur „ehrenamtlich“ tätig und

somit nicht versichert, wieder andere

sind eher geringfügig beschäftigt oder

nur schlecht sozialversicherungsmäßig

versorgt, so wie dies in Privathaushalten

für viele Frauen ja auch Realität ist. Die-

se, oft schlechte, Absicherung über die

gesetzlichen Versicherungssysteme wird

außerhalb der Kommune in der Gesamt-

gesellschaft immer mehr zum Regelfall

werden, weil in der spätkapitalistischen,

globalisierten Gesellschaft das lebenslan-

ge Normalarbeitsverhältnis, von dem die

Sozialversicherung ausgeht, zunehmend

zum Ausnahmefall wird.

In unserem Rechtssystem gibt es für die

Altersversorgung zunächst die gesetzli-

che Versorgung als wesentlichste Säule.

Darüber hinaus wird vom Staat, übrigens

nicht ganz uneigennützig, die Versorgung

Modelle zur
sozialen Absicherung
Uli Barth
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über die Versicherungswirtschaft geför-

dert. Die Förderung geschieht über viel-

fältige Steuervorteile. Als dritter und letz-

ter staatlich unterstützter Bereich exis-

tiert die betreibliche Altersversorgung.

Diese spielt bei Großunternehmen eine

nicht unbedeutende Rolle, im alternati-

ven, selbstverwalteten Sektor hat sie

keine Bedeutung. Mit einer Ausnahme,

der Direktversicherung, die als betriebli-

che Form angesehen werden kann, weil

sie über den Betrieb läuft aber die Gel-

der fließen bei dieser Form, wie bei an-

deren Versicherungen auch, an Versiche-

rungskonzerne, die damit alle Schweine-

reien dieser Welt finanzieren. Weitere

Formen der betrieblichen Alterssicherung

sind die Pensionskassen und die Unter-

stützungskasse. Beide sind nur für Groß-

unternehmen denkbar, das heißt bei min-

destens 500 bis 1.000 Mitarbeitern. Die

Pensionskasse ist eigentlich eine eigene

Versicherung, sie unterliegt der Versiche-

rungsaufsicht und ist aufwendig zu be-

treiben. Die Unterstützungskasse ist für

kleine homogene Unternehmungen un-

geeignet, weil das Finanzierungsverfah-

ren nur zum geringsten Teil über eine

Anwartschaftsdeckung funktioniert. Der

größte Anteil an der Finanzierung kann

erst der Kasse zugeführt werden, wenn

die entsprechende Person bereits in Ren-

te ist, eine Vorfinanzierung ist also nur

sehr beschränkt möglich.

Für kleinere Betriebe bleibt als Alternati-

ve nur noch die Pensionsrückstellung.

Voraussetzung für die Bildung von Rück-

stellungen ist die Bilanzierung. Der Be-

trieb muss also eine Bilanz erstellen. Ist

er dazu über andere gesetzliche Vorga-

ben nicht ohnehin verpflichtet, kann er

auch freiwillig bzw. um die Rückstellungs-

bildung zu ermöglichen bilanzieren. Im

diesem Fall entsteht also auch ein zu-

sätzlicher Aufwand. Zwischen dem Mit-

arbeitern und dem Betrieb wird ein Ver-

trag abgeschlossen, eine Pensionsord-

nung verabschiedet, die besagt, dass der

Mitarbeiter einen Anspruch auf Betriebs-

rente erhält. Wie das ausgestaltet wird,

ist weitgehend frei verhandelbar. Be-

grenzt wird die Vertragsfreiheit hier nur

durch den Gleichbehandlungsgrundsatz.

Die Finanzierung der Renten geschieht

über Rückstellungen im Anwartschafts-

deckungsverfahren. Das heißt, in der ak-

tiven Phase des jeweiligen Mitarbeiters

wird das Kapital vom Betrieb angespart,

das nötig ist, um bei Eintritt des Renten-

alters die Rente gemäß der betrieblichen

Zusage finanzieren zu können. Für den

Betrieb bedeutet dies, er kann seinen zu

versteuernden Gewinn um die Rückstel-

lungen reduzieren. Die Höhe der jährli-

chen Rückstellungen wird versicherungs-

mathematisch ermittelt, auch dies bedeu-

tet einen gewissen Verwaltungsaufwand

bzw. Kosten, wenn dies von einem

außenstehenden Büro berechnet wird.

Bei der vom Finanzamt steuerlich akzep-

tierten Rückstellung wird von einer Kapi-

talverzinsung in Höhe von sechs Prozent

pro Jahr ausgegangen.
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Als besonderer Reiz dieses Systems ist

die Möglichkeit des Betriebs anzusehen,

das zurückgestellte Kapital beliebig zu

verwenden. Es kann also gewinnbringend

angelegt oder im eigenen Betrieb als

Fremdkapitalersatz belassen werden.

Wobei zu beachten ist, dass bei Fällig-

keit der Rentenzahlung das Kapital liqui-

de sein muss. Voraussetzung für das Mo-

dell sind Arbeitsverhältnisse oder arbeit-

nehmerähnliche Verhältnisse. Gesell-

schafterInnen mit wesentlichem Einfluss

auf die Geschäftspolitik sind von einer

Betriebsrente ausgeschlossen.

Über das Betriebsrentengesetz sind die

Betriebsrentenansprüche nach Erfüllung

bestimmter Wartezeiten unverfallbar. Die

flexible Altersgrenze muss auch bei der

Betriebsrente möglich sein, laufende Ren-

ten sind an die Entwicklung der Lebens-

haltungskosten anzupassen. Weiterhin

sind die Unternehmen, die betriebliche

Rentenzusagen machen, verpflichtet in

den Pensionssicherungsverein einzutre-

ten. Darüber werden die Rentenzahlun-

gen im Insolvenzfall abgesichert.

In unserem speziellen Fall ist das Modell

am Einspruch des Kasseler Finanzamtes

gescheitert, dort wollte man die Rück-

stellungen steuerlich nicht anerkennen.

Obwohl unser Modell voll dem gesetzli-

chen Sinn entsprochen hätte, obwohl wir

– wie landauf, landab gefordert – eine

Vorsorge treffen wollten, die über die ge-

setzliche Altersversorgung hinaus geht,

scheiterte das Vorhaben an einer un-

flexiblen Steuerverwaltung, die unser Vor-

haben mit immer neuen Argumenten zu

Fall gebracht hat. Nach vierjähriger Aus-

einandersetzung mit der Behörde ver-

zichteten wir auf eine weitergehende

gerichtliche Auseinandersetzung, weil

dies neben den Kosten, auch nochmals

zehn Jahre in Anspruch genommen

hätte.

Alternativ zu dieser begünstigten Form,

die uns behördlich verwehrt wurde, bil-

den wir als Gemeinschaft jetzt normale

Rücklagen für die Alterssicherung. Diese

werden allerdings nicht steuerlich be-

günstigt, wie die Anlagegelder bei den

Versicherungskonzernen, sondern unter-

liegen der vollen Steuerpflicht.

Modelle zur
sozialen Absicherung
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Das Gesetz 4/1997

über Arbeitnehmergesell-
schaften in Spanien

Anhang

Anhang

Das Gesetz 4/1997
über Arbeitnehmergesellschaften
in Spanien
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KAPITEL I.
Regelung der Gesellschaftsform

§ 1 Das Konzept
der  „Arbeitnehmergesellschaft“

1. Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, deren Grund- oder Stamm-
kapital mehrheitlich von Arbeitnehmern gehal-
ten wird, die im Rahmen eines unbefristeten Ar-
beitsverhältnisses mit der Gesellschaft persönlich
und direkt vergütete Dienstleistungen für diese
erbringen, können, wenn sie die Anforderungen
dieses Gesetzes erfüllen, den Status einer „Arbeit-
nehmergesellschaft“ erlangen.
2. Die von den auf unbefristete Zeit eingestellten
Arbeitnehmern, die nicht Gesellschafter des Un-
ternehmens sind, geleistete jährliche Arbeitszeit
darf 15% der von den als Arbeitnehmer in der
Gesellschaft tätigen Gesellschaftern pro Jahr ins-
gesamt erbrachten Arbeitsstunden nicht überstei-
gen. Hat die Gesellschaft weniger als 25 in ihr
tätige Gesellschafter, darf der genannte Prozent-
satz höchstens 25% der von den in ihr beschäf-
tigten Gesellschaftern pro Jahr insgesamt geleis-
teten Arbeitszeit betragen. Bei der Berechnung
dieser Prozentsätze bleiben Arbeitnehmer mit
Zeitverträgen unberücksichtigt.
Werden die vorstehend genannten Höchstsätze
überschritten, muss die Gesellschaft das vorge-
schriebene Arbeitszeitverhältnis innerhalb einer
Frist von längstens drei Jahren wiederherstellen.
Dies geschieht - ausgehend von der Ursprungs-
situation - durch die Reduzierung der im Ver-
hältnis zu den gesetzlich zulässigen Stunden im
Übermaß geleisteten Arbeitszeit um mindestens
ein Drittel pro Jahr.
Die Überschreitung der Höchstsätze ist dem für
die Arbeitnehmergesellschaften zuständigen Re-
gister zwecks Genehmigung durch die für das
Register zuständige Dienststelle mitzuteilen. Die-
se Genehmigung erfolgt gemäß den Bedingun-
gen und Voraussetzungen nach Maßgabe der in
der Zweiten Schlussbestimmung vorgesehenen
Vorschrift.

§ 2 Administrative Zuständigkeit
1. Die Verleihung des Status einer „Arbeitnehmer-
gesellschaft“ an ein Unternehmen sowie die Über-
wachung der Einhaltung der in diesem Gesetz
festgelegten Anforderungen und ggf. die Befug-
nis, über die Aberkennung dieser Einstufung zu
entscheiden, obliegt entweder dem Ministerium
für Arbeit und Soziales oder aber den Autono-
men Regionen, denen die entsprechenden Leis-
tungen und Aufgaben übertragen wurden.
2. Der Status „Arbeitnehmergesellschaft“ wird
der Gesellschaft nach einem entsprechenden An-
trag verliehen, dem die durch Verordnung vor-
geschriebenen Unterlagen beizufügen sind.
In jedem Falle haben neu gegründete Gesellschaf-
ten, gleich, um welche Form es sich handelt, eine
beglaubigte Abschrift der jeweiligen Urkunde
vorzulegen, aus der expressis verbis der Wille der
Beurkundenden hervorgeht, eine Arbeitnehmer-
gesellschaft zu gründen. Wenn es sich um eine
bereits bestehende Gesellschaft handelt, muss
diese zusätzlich Abschriften der Gründungsur-
kunde sowie ggf. der ordnungsgemäß im Han-
delsregister eingetragenen Urkunden über erfolg-

te Satzungsänderungen einreichen. Ferner muss
sie einen Handelsregisterauszug mit den jeweils
gültigen Eintragungen bezüglich der Gesellschaft
und eine Bestätigung des Beschlusses vorlegen,
in dem sich die Hauptversammlung für die Ein-
stufung als Arbeitnehmergesellschaft ausspricht.

§ 3 Firma
1. Die Firma der Gesellschaft muss entweder die
Bezeichnung „Arbeitnehmer-Aktiengesellschaff’
oder aber die Bezeichnung „Arbeitnehmerge-
sellschaft mit beschränkter Haftung“ oder aber
die entsprechenden Abkürzungen „SAL“ bzw.
„SLL“ enthalten.
2. Gesellschaften, die nicht den offiziellen Status
einer „Arbeitnehmergesellschaft“ erlangt haben,
dürfen den Vorsatz „Arbeitnehmer-“ nicht in ih-
rer Firma führen.
3. Die Gesellschaft hat die Bezeichnung „Arbeit-
nehmer“ in allen ihren Dokumenten, in ihrer
Korrespondenz, in ihren Auftragsformularen und
Rechnungen sowie in allen Mitteilungen zu füh-
ren, zu deren Veröffentlichung sie aufgrund ge-
setzlicher oder satzungsmäßiger Bestimmungen
verpflichtet ist.

§ 4 Register für  Arbeitnehmergesellschaf-
ten und  Koordinierung mit dem
Handelsregister

1. Zu Verwaltungszwecken wird im Ministerium
für Arbeit und Soziales ein Register für Arbeit-
nehmergesellschaften eingerichtet. In das Regis-
ter sind alle nach diesem Gesetz und seinen Aus-
führungsrichtlinien vorgeschriebenen Verwal-
tungsakte einzutragen; die Kompetenzen der
Autonomen Regionen bleiben dabei stets unan-
getastet.
2. Mit ihrer Eintragung im Handelsregister wird
die Gesellschaft eine juristische Person. Voraus-
setzung für die Eintragung als Arbeitnehmer-
gesellschaft im Handelsregister ist die Beibrin-
gung der Bescheinigung über die Einstufung der
Gesellschaft als Arbeitnehmergesellschaft durch
das Ministerium für Arbeit und Soziales oder
durch das zuständige Organ der jeweiligen Au-
tonomen Region sowie über ihre Eintragung in
dem unter Punkt 1 beschriebenen Register.
Die Handelsregistereintragung des Status eines
Unternehmens als Arbeitnehmergesellschaft er-
folgt mittels Randvermerk auf dem für die fragli-
che Gesellschaft angelegten Blatt in der Form
und innerhalb der Fristen, die durch Verordnung
vorgeschrieben sind; eine entsprechende Mittei-
lung ergeht an das Register für Arbeitnehmer-
gesellschaften.
3. Voraussetzung dafür, dass eine Satzungsän-
derung einer Arbeitnehmergesellschaft, die die
Zusammensetzung des Gesellschaftskapitals oder
die Verlegung des Sitzes in ein anderes Gemein-
degebiet betrifft, im Handelsregister eingetragen
werden kann, ist die Vorlage einer Bescheinigung
des Registers für Arbeitnehmergesellschaften
durch die betreffende Arbeitnehmergesellschaft,
aus der hervorgeht, dass die fragliche Änderung
die Einstufung der Gesellschaft als Arbeitnehmer-
gesellschaft nicht beeinträchtigt, bzw. die den
Registervermerk über die Verlegung des Gesell-
schaftssitzes beinhaltet.
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4. Wird einer Aktiengesellschaft oder einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung der Status
einer Arbeitnehmergesellschaft erst im nachhinein
zuerkannt, ist dies weder als eine Umwandlung
der Gesellschaft zu betrachten noch ist die frag-
liche Gesellschaft den für die Umwandlung von
Gesellschaften in der Regel geltenden Vorschrif-
ten unterworfen.
5. Die Arbeitnehmergesellschaft hat dem Regis-
ter etwaige Übertragungen von Aktien oder An-
teilen in Form von Auszügen aus dem Namens-
aktienbuch oder dem Gesellschafterregister re-
gelmäßig anzuzeigen.

§ 5 Gesellschaftskapital
und  Gesellschafter

1. Das Gesellschaftskapital ist in Namensaktien
oder Gesellschaftsanteile zerlegt. Im Falle der
„Arbeitnehmer-Aktiengesellschaft“ hat die Ein-
zahlung noch nicht eingezahlter Einlagen inner-
halb der in der Gesellschaftssatzung insoweit
festgelegten Frist zu erfolgen.
2. Die Bildung von Aktien der „Arbeitnehmer-
Gattung“ ohne Stimmrecht ist nicht zulässig.
3. Kein Gesellschafter darf Inhaber von Aktien
oder Gesellschaftsanteilen in Höhe von mehr als
einem Drittel des Gesellschaftskapitals sein, es
sei denn, es handelt sich um Arbeitnehmerge-
sellschaften, an denen der Staat, die Autonomen
Regionen, Gebietskörperschaften oder öffent-
lich-rechtliche Körperschaften beteiligt sind, an
denen die genannten Institutionen ihrerseits be-
teiligt sind. In diesem Falle darf die Beteiligung
der staatlichen Institutionen das erwähnte Limit
von einem Drittel des Gesellschaftskapitals über-
schreiten, darf aber nicht 50% erreichen. Die glei-
che Regelung gilt für Verbände, Vereine oder
sonstige gemeinnützige Einrichtungen.
Bei einer Überschreitung der genannten Höchst-
beteiligungen ist die Gesellschaft verpflichtet, die
Verhältnisse der Beteiligung ihrer Gesellschafter
am Gesellschaftskapital innerhalb eines Jahres
nach dem ersten diesbezüglichen Verstoß eines
der Gesellschafter entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften anzupassen.

§ 6 Aktien- und Anteilsgattungen
1. Die Aktien und Anteile der Arbeitnehmer-
gesellschaften sind in zwei Gattungen eingeteilt:
(a) diejenigen, die sich im Eigentum der mit un-
befristetem Arbeitsverhältnis bei ihnen beschäf-
tigen Arbeitnehmer befinden und (b) die übri-
gen Aktien und Anteile. Die erstere Gattung wird
als „Arbeitnehmer-Aktien bzw. -Anteile“, letzte-
re „als Aktien bzw. Anteile allgemeiner Art“ be-
zeichnet.
2. Im Falle der „Arbeitnehmer-Aktiengesellschaft“
werden die Aktien zwangsläufig in Form von fort-
laufend nummerierten Aktienscheinen über ein-
zelne oder mehrere Aktien ausgestellt, in denen
neben den Angaben allgemeiner Art auch die
Aktiengattung anzugeben ist, zu der sie jeweils
gehören.
3. Bei der Gesellschaft beschäftigte Arbeitneh-
mer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag -
gleich, ob es sich um Gesellschafter handelt oder
nicht -, die gleich durch welchen Titel Aktien oder
Anteile der Gesellschaft der „allgemeinen Art“
erwerben, haben das Recht, von der Gesellschaft

die Aufnahme derselben in die „Arbeitnehmer-
Gattung” zu verlangen, sofern die dafür gesetz-
lich vorgeschriebenen Bedingungen nachweislich
erfüllt sind.
Die Geschäftsführer haben, ohne dass dies den
Beschluss der Hauptversammlung erfordert, die
formale Umwandlung der Aktiengattung vorzu-
nehmen und den oder die davon betroffenen
Paragraphen der Satzung durch Errichtung der
entsprechenden öffentlichen Urkunde abzuän-
dern, die im Handelsregister eingetragen wird.

§ 7 Bezugsrecht im Falle der freiwilligen
Übertragung unter Lebenden

1. Beabsichtigt ein Inhaber von Aktien oder Ge-
sellschaftsanteilen der „Arbeitnehmer-Gattung“,
die Gesamtheit oder einen Teil dieser Aktien oder
Anteile an eine Person zu übertragen, die nicht
den Status eines bei der Gesellschaft unbefristet
beschäftigten Arbeitnehmers hat, so hat er dies
dem Verwaltungsorgan der Gesellschaft schrift-
lich mitzuteilen und den Empfang dieser Mittei-
lung sicherzustellen. In der Mitteilung sind An-
zahl und Merkmale der Aktien oder Anteile, die
er übertragen will, sowie die Person des Erwer-
bers, der Preis und die übrigen Bedingungen
dieses Geschäfts zu benennen. Das Verwaltungs-
organ der Gesellschaft hat die unbefristet be-
schäftigten Arbeitnehmer, die nicht Gesellschaf-
ter sind, innerhalb von 14 Tagen nach Eingang
der Mitteilung darüber in Kenntnis zu setzen.
Die entsprechende Mitteilung des Gesellschaf-
ters gilt als unwiderrufliches Angebot.
2. Die in unbefristetem Arbeitsverhältnis stehen-
den Arbeitnehmer, die nicht Gesellschafter sind,
können die angebotenen Aktien bzw. Anteile
innerhalb des auf die Bekanntmachung folgen-
den Monats erwerben.
3. Wenn das in dem vorstehenden Abschnitt er-
wähnte Bezugsrecht nicht ausgeübt wird, setzt
das Verwaltungsorgan der Gesellschaft die bei
der Gesellschaft beschäftigten Arbeitnehmer mit
Gesellschafterstatus von der geplanten Übertra-
gung in Kenntnis. Sie können sich innerhalb des
auf den Eingang der Mitteilung folgenden Mo-
nats für den Erwerb entscheiden.
4. Üben die Arbeitnehmer mit Gesellschafter-
status ihr Bezugsrecht nicht aus, setzt das Ver-
waltungsorgan der Gesellschaft die Inhaber von
Aktien oder Anteilen „allgemeiner Art“ sowie
ggf. die übrigen Arbeitnehmer ohne unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis von der geplanten Übertra-
gung in Kenntnis. Diese beiden Gruppen kön-
nen sich in der genannten Reihenfolge nach-
einander jeweils innerhalb einer Frist von 14 Ta-
gen nach Eingang der Mitteilungen für den Er-
werb entscheiden.
5. Üben mehrere Personen das in den vorste-
henden Abschnitten erwähnte Bezugsrecht aus,
werden die Aktien oder Gesellschaftsanteile
gleichmäßig auf alle Beteiligten verteilt.
6. Wenn kein Gesellschafter oder Arbeitnehmer
der Gesellschaft von seinem Bezugsrecht Ge-
brauch macht, kann die Gesellschaft die Aktien
oder Anteile innerhalb einer Frist von einem
Monat ab dem Tage des Ablaufs der unter Punkt
4 genannten Frist selber erwerben. Dabei gelten
die Einschränkungen und Voraussetzungen ge-
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mäß §§ 75 ff. des Gesetzes über die Aktienge-
sellschaften.
7. Wenn nach Ablauf von sechs Monaten seit
der Bekanntgabe der geplanten Übertragung
durch den Gesellschafter niemand von seinem
Bezugsrecht Gebrauch gemacht hat, steht es dem
Gesellschafter in jedem Falle frei, die in seinem
Eigentum befindlichen Aktien oder Anteile zu
übertragen. Nimmt der Gesellschafter eine Über-
tragung dieser Aktien bzw. Anteile sodann nicht
innerhalb einer Frist von vier Monaten vor, hat er
von neuem die in dem vorliegenden Gesetz vor-
geschriebenen Schritte einzuleiten.
8. Ein Inhaber von Aktien oder Gesellschaftsan-
teilen „allgemeiner Art“, der diese insgesamt
oder teilweise an eine Person zu übertragen be-
absichtigt, die in der Gesellschaft kein Arbeit-
nehmer mit Gesellschafterstatus ist, unterliegt
den Bestimmungen der vorherigen Abschnitte
dieses Paragraphen mit Ausnahme der Tatsache,
dass die Benachrichtigung durch das Verwal-
tungsorgan bei den als Arbeitnehmer in der
Gesellschaft tätigen Gesellschaftern beginnt.

§ 8 Tatsächlicher Wert
Der übertragende Gesellschafter hat den Preis
der Aktien oder Anteile, sowie die Zahlungsweise
und die sonstigen Bedingungen für das Geschäft
nach ihrer Vereinbarung dem Verwaltungsorgan
der Gesellschaft mitzuteilen.
Soll die geplante Übertragung auf eine andere
Art entgeltlicher Übertragung als durch Kaufver-
trag oder aber unentgeltlich erfolgen, dann ist
der Erwerbspreis entweder der von den Beteilig-
ten einvernehmlich vereinbarte Preis oder an-
dernfalls der tatsächliche Wert der Aktien bzw.
Anteile an dem Tage, an dem das Verwaltungs-
organ der Gesellschaft von der geplanten Über-
tragung in Kenntnis gesetzt wurde. Als tatsächli-
cher Wert gilt der vom Abschlussprüfer der Ge-
sellschaft bestimmte Wert; ist diese nicht zur Prü-
fung ihres Jahresabschlusses verpflichtet, so ist
der Wert durch einen insoweit von den Ge-
schäftsführern bestellten Abschlussprüfer zu be-
stimmen.
Das Honorar des Abschlussprüfers trägt die Ge-
sellschaft. Der auf diese Weise bestimmte tat-
sächliche Wert ist für alle in dem jeweiligen Ge-
schäftsjahr erfolgten Veräußerungen maßgebend.
Wird der bestimmte tatsächliche Wert bei nach-
folgenden Veräußerungen in dem gleichen Ge-
schäftsjahr entweder von dem Verkäufer oder von
dem Erwerber nicht akzeptiert, kann auf dessen
Kosten eine Neubewertung erfolgen.

§ 9 Nichtigkeit von Satzungsklauseln
1. Klauseln, die die freiwillige Übertragung von
Aktien oder Gesellschaftsanteilen im Rahmen
von Rechtsgeschäften unter Lebenden verbieten,
sind nur dann gültig, wenn die Satzung dem
Gesellschafter dafür das Recht zuerkennt, jederzeit
aus der Gesellschaft auszuscheiden. Die Aufnah-
me derartiger  Klauseln in die Gesellschaftssat-
zung bedarf der Zustimmung aller Gesellschafter.
2. Ungeachtet der Bestimmungen des vorstehen-
den Abschnitts kann die Satzung die freiwillige
Übertragung der Aktien oder Anteile im Rah-
men von Rechtsgeschäften unter Lebenden oder
aber die Ausübung des Austrittsrechtes während

eines Zeitraums von höchstens fünf Jahren seit
Gründung der Gesellschaft unterbinden; bei den
aus einer Kapitalerhöhung stammenden Aktien
oder Anteilen berechnet sich dieser Zeitraum seit
dem Tage der Beurkundung der Vornahme der
Kapitalerhöhung.

§ 10 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
1. Im Falle der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses eines Arbeitnehmers mit Gesellschafter-
status muss dieser seine Aktien oder Anteile ge-
mäß den Bestimmungen aus § 7 zum Erwerb
anbieten. Macht niemand von seinem Bezugs-
recht Gebrauch, so behält dieser Gesellschafter
gemäß § 6 den Status eines Gesellschafters „all-
gemeiner Art“ bei.
Wenn Kaufinteressenten für diese Aktion oder
Gesellschaftsanteile vorhanden sind und der
Gesellschafter den Verkauf innerhalb eines Mo-
nats nach Beendigung seines Arbeitsverhältnis-
ses trotz entsprechender, notarieller Aufforderung
nicht tätigt, kann das Verwaltungsorgan das
Geschäft durch zu dem gemäß § 8 bestimmten
tatsächlichen Wert tätigen. Der Erlös wird für den
Verkäufer entweder gerichtlich oder in der Caja
General de Depósitos (Zentrale Hinterlegungs-
kasse) oder bei der Banco de Espana hinterlegt. ,
2. Die Gesellschaftssatzung kann besondere Vor-
schriften für den Fall vorsehen, dass ein Arbeit-
nehmer mit Gesellschafterstatus pensioniert oder
dauernd arbeitsunfähig wird. Auch für in der
Gesellschaft beschäftigte Gesellschafter, die frei-
gestellt werden, sind Sondervorschriften mög-
lich.

§ 11 Übertragung von Aktien oder
Anteilen von Todes wegen

1. Durch den Erwerb einer Aktie oder eines Ge-
sellschaftsanteils im Wege der Erbfolge geht auf
den Erwerber - in seiner Eigenschaft als Erbe oder
Vermächtnisnehmer des Verstorbenen - der Gesell-
schafterstatus über.
2. Ungeachtet der Bestimmungen aus dem vor-
stehenden Abschnitt kann die Gesellschaftssat-
zung im Falle des Todes des Arbeitnehmers mit
Gesellschafterstatus ein Bezugsrecht auf die Ak-
tien oder Anteile der „Arbeitnehmer-Gattung“
nach dem in § 7 vorgesehenen Verfahren zuer-
kennen. Von diesem Recht muss innerhalb einer
Frist von höchstens vier Monaten seit der Be-
nachrichtigung der Gesellschaft über den Erwerb
der Aktien und Anteile im Wege der Erbfolge
Gebrauch gemacht werden. Das Geschäft wird
zu dem tatsächlichen Wert, den die fraglichen
Aktien oder Anteile am Tage des Todes des Ge-
sellschafters haben, gegen Barzahlung getätigt.
3. Das satzungsgemäße Bezugsrecht darf nicht
zur Anwendung gelangen, wenn der Erbe oder
Vermächtnisnehmer Arbeitnehmer der Gesell-
schaft mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis
ist.

§ 12 Verwaltungsorgan
Wenn die Gesellschaft durch einen Verwaltungs-
rat verwaltet wird, erfolgt die Bestellung der Mit-
glieder dieser Verwaltungsrates notwendigerwei-
se nach dem Verhältniswahlsystem gemäß der
Regelung in § 137 des Gesetzes über die Akti-
engesellschaften und den entsprechenden Durch-
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führungsbestimmungen.
Wenn das Gesellschaftskapital ausschließlich aus
Aktien oder Anteilen der „Arbeitnehmer-Gat-
tung“ besteht, können die Mitglieder des Ver-
waltungsrates mit Mehrheitswahlsystem gewählt
werden.

§ 13 Anfechtung von
Gesellschafterbeschlüssen

1. Gegen die Beschlüsse der Gesellschafterver-
sammlungen, die gegen das Gesetz verstoßen,
der Satzung widersprechen oder zugunsten ei-
nes oder mehrerer Gesellschafter oder zugunsten
von Dritten die Interessen der Gesellschaft ver-
letzen, kann Klage erhoben werden.
2. Wenn sich der angefochtene Beschluss auf
die Kapitalzusammensetzung oder auf die Verle-
gung des Sitzes in ein anderes Gemeindegebiet
bezieht, hat der Richter, der über das Verfahren
entscheidet, das Register für Arbeitnehmerge-
sellschaften über die Klage und die Gründe der
Anfechtung sowie über das Urteil zu unterrich-
ten, mit dem der Klage stattgegeben oder diese
zurückgewiesen wird.

§ 14 Besondere Rücklagen
1. Zusätzlich zu den gesetzlichen oder satzungs-
gemäß vorgeschriebenen Rücklagen sind die
Arbeitnehmergesellschaften zur Bildung eines
Sonderrücklagenfonds verpflichtet, der mit 10%
des Reingewinns eines jeden Geschäftsjahres
auszustatten ist.
2. Der Sonderrücklagenfonds darf nur dann zum
Verlustausgleich verwendet werden, wenn keine
weiteren ausreichenden Rücklagen für diesen
Zweck zur Verfügung stehen.

§ 15 Bezugsrecht
1. Bei Kapitalerhöhungen durch die Ausgabe von
neuen Aktien oder die Bildung von neuen Ge-
sellschaftsanteilen ist das zwischen den Aktien-
und Anteilsgattungen der Gesellschaft bereits
bestehende Verhältnis zu beachten.
2. Die Inhaber von Aktien oder Anteilen der je-
weiligen Gattungen haben bei der Zeichnung
oder Übernahme der neuen Aktien oder Gesell-
schaftsanteile der jeweils entsprechenden Gat-
tung Vorzugsrechte.
3. Vorbehaltlich der Genehmigung der Haupt-
versammlung, die die Kapitalerhöhung be-
schließt, werden diejenigen Aktien oder Anteile
der jeweiligen Gattung, die von den Gesellschaf-
tern nicht gezeichnet oder übernommen worden
sind, den Arbeitnehmern – gleich, ob sie Gesell-
schafter sind oder nicht – in der in § 7 vorgese-
henen Form angeboten.
4. Der Ausschluss des Bezugsrechtes regelt sich
nach dem jeweiligen Gesetz je nach Gesell-
schaftsform. Wenn der Ausschluss jedoch die
Aktien oder Anteile der „Arbeitnehmer-Gattung“
betrifft, setzt die Hauptversammlung den Zu-
schlag nach freiem Ermessen fest. Voraussetzung
dafür ist, dass die Hauptversammlung einen Plan
für den Erwerb von Aktien oder Anteilen durch
die Arbeitnehmer der Gesellschaft verabschiedet,
nach dem die neuen Aktien oder Anteile für die
Erfüllung des Plans vorgesehen sind, und dass
sie deren Veräußerung innerhalb eines Zeitraums
von fünf Jahren untersagt.

§ 16 Verlust der Einstufung als
Arbeitnehmergesellschaft

1. Einer Gesellschaft kann ihr Status als „Arbeit-
nehmergesellschaft“ aus den folgenden Grün-
den rechtmäßig aberkannt werden:
- 1 - wenn die in den §§ 1 und 5, Abschnitt 3,
festgelegten Höchstwerte überschritten werden.
- 2 - die fehlende oder unzureichende Ausstat-
tung oder die rechtswidrige Anwendung des
Sonderrücklagenfonds.
2. Wenn festgestellt wurde, dass ein rechtmäßi-
ger Grund für den Verlust der Einstufung vor-
liegt und ggf. die in diesem Gesetz vorgeschrie-
benen Fristen für dessen Beseitigung abgelau-
fen sind, wird das Ministerium für Arbeit und
Soziales oder aber die entsprechende Behörde
der zuständigen Autonomen Region die Gesell-
schaft gegebenenfalls dazu auffordern, den frag-
lichen Grund innerhalb einer Frist von längstens
sechs Monaten zu beseitigen
3. Wenn die Gesellschaft den rechtmäßigen
Grund für den Verlust der Einstufung nach Ab-
lauf der oben genannten Frist nicht behoben bat,
ergeht durch das Ministerium für Arbeit und
Soziales oder die entsprechende Behörde der
zuständigen Autonomen Region der Beschluss,
nach dem der Gesellschaft der Status einer
Arbeitnehmergesellschaft aberkannt wird. Gleich-
zeitig wird das Register für Arbeitnehmergesell-
schaften angewiesen, die fragliche Gesellschaft
aus dem Register zu löschen. Nach dieser Maß-
nahme wird je eine Abschrift des Beschlusses und
der Löschung zwecks Vornahme eines Randver-
merks auf dem für die Gesellschaft angelegten
Blatt dem zuständigen Handelsregister übermit-
telt.
4. Wird der Gesellschaft vor Ablauf von fünf Jah-
ren seit ihrer Gründung oder Umwandlung der
Status einer Arbeitnehmergesellschaft aberkannt,
so hat dies für die Arbeitnehmergesellschaft den
Verlust ihrer steuerlichen Vorteile zur Folge. Das
entsprechende Verfahren richtet sich nach den
Bestimmungen der Vorschrift, auf die in der Zwei-
ten Schlussbestimmung dieses Gesetzes Bezug
genommen wird.

§ 17 Auflösung der Gesellschaft
1. Die Arbeitnehmergesellschaften werden aus
den in den entsprechenden Vorschriften für Ak-
tiengesellschaften oder Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung festgelegten Gründen auf-
gelöst, je nachdem, um welche Form es sich
jeweils handelt.
2. In der Gesellschaftssatzung kann als Grund
für die Auflösung der Gesellschaft der Verlust
des Status einer „Arbeitnehmergesellschaft“ fest-
gelegt werden.

§ 18 Sitzverlegung
Arbeitnehmergesellschaften, die ihren Sitz in den
Zuständigkeitsbereich eines anderen Registers
verlegen, sind aufgrund der geographischen Zu-
ordnung fortan dem neuen Register unterstellt.
Das ursprüngliche Register bleibt jedoch für die
Feststellung und den Beschluss über Aber-
kennungsverfahren zuständig, die zum Zeitpunkt
der fraglichen Sitzverlegung bereits eingeleitet
worden sind.
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KAPITEL II.
Steuerliche Regelung

§ 19 Steuerliche Vorteile
Arbeitnehmergesellschaften, die die Anforderun-
gen gemäß § 20 erfüllen, haben bezüglich der
Vermögensübertragungs- und der Stempelsteu-
er Anspruch auf folgende Vergünstigungen:
A) Freistellung von den Steuern, die in Zusam-
menhang mit der Gesellschaftsgründung und der
Kapitalerhöhung anfallen. Steuerbefreiung wird
auch auf die bei der Umwandlung von bereits
bestehenden Arbeitnehmer-Aktiengesellschaften
in Arbeitnehmergesellschaften mit beschränkter
Haftung sowie durch die Anpassung von bereits
bestehenden Arbeitnehmer-Aktiengesellschaften
an die Bestimmungen dieses Gesetzes anfallen-
den Steuern gewährt.
B) Eine Vergütung von 99% der Steuerschuld,
die aufgrund entgeltlicher Vermögensübertra-
gungen, durch den Erwerb von Vermögenswerten
und Rechten durch jedes gesetzlich zulässige
Mittel von dem Unternehmen anfällt, aus dem
die Mehrheit der bei der Arbeitnehmergesell-
schaft beschäftigten Arbeitnehmer mit Gesell-
schafterstatus stammt.
C) Eine Vergütung von 99% der jeweiligen Stem-
pelsteuer [für dokumentierte Rechtsakte] für die
notarielle Beurkundung der Umwandlung einer
Gesellschaft anderer Form in eine Arbeitnehmer-
Aktiengesellschaft oder in eine Arbeitnehmer-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung bzw. die
Beurkundung der Umwandlung einer Arbeit-
nehmer-Aktiengesellschaft in eine Arbeitnehmer-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder um-
gekehrt.
D) Eine Vergütung von 99% der jeweiligen Stem-
pelsteuer für die notarielle Beurkundung der
Aufnahme von Darlehen, einschl. Obligationen
oder Bonds, vorausgesetzt, die entsprechende
Summe ist für Investitionen in Anlagevermögen
bestimmt, das zum Zwecke der Verfolgung des
Gesellschaftszwecks erforderlich ist.

§ 20 Voraussetzungen
Um in den Genuss der steuerlichen Vorteile zu
kommen, müssen die Arbeitnehmergesellschaf-
ten folgende Voraussetzungen erfüllen:
A) Sie müssen den offiziellen Status einer Arbeit-
nehmergesellschaft erlangt haben.
B) Sie müssen in dem Steuerjahr, das dem Steuer-
tatbestand entspricht, 25% ihres Reingewinns
dem Sonderrücklagenfonds zuführen.

§ 21 Einbindung in das
Sozialversicherungssystem

1. Die von Arbeitnehmergesellschaften beschäf-
tigten Arbeitnehmer mit Gesellschafterstatus gel-
ten unabhängig von der Höhe ihrer Beteiligung
am Gesellschaftskapital im Rahmen des in § 5
des vorliegenden Gesetzes festgelegten Höchst-
wertes, auch wenn sie dem Verwaltungsorgan
der Gesellschaft angehören, zum Zwecke ihrer
Einbindung in das allgemeine oder das beson-
dere Sozialversicherungssystem - je nach Tätig-
keit - als abhängig Beschäftigte. Sie haben wei-
terhin Anspruch auf Leistungen der Arbeitslo-
senversicherung, soweit dieser Versicherungsfall
in dem jeweiligen Sozialversicherungssystem vor-

gesehen ist, sowie auf Leistungen aus dem Kon-
kursausfallfonds.
2. Diese Arbeitnehmer mit Gesellschafterstatus
sind zum Zwecke der Einbindung in das ihnen
entsprechende Sozialversicherungssystem, abhän-
gig Beschäftigten generell gleichgestellt. Davon
ausgenommen sind der Arbeitslosenversiche-
rungsschutz und der Anspruch auf Leistungen
aus dem Konkursausfallfonds, sofern für diese
Arbeitnehmer folgendes zutrifft:
a) Wenn sie in ihrer Eigenschaft als Verwalter der
Gesellschaft Leitungs- und Geschäftsführungs-
funktionen ausüben und für diese Leistungen
eine Vergütung erhalten und zwar unabhängig
davon, ob sie gleichzeitig durch ein gewöhnli-
ches oder durch ein besonderes Beschäftigungs-
verhältnis mit der Gesellschaft verbunden sind.
b) Wenn sie in ihrer Eigenschaft als Verwalter der
Gesellschaft Leitungs- und Geschäftsführungs-
funktionen ausüben und gleichzeitig durch ein
besonderes Beschäftigungsverhältnis für Füh-
rungskräfte mit der Gesellschaft verbunden sind.
3. Ungeachtet der Bestimmungen der vorstehen-
den Abschnitte werden die Arbeitnehmer mit
Gesellschafterstatus in das besondere Sozialver-
sicherungssystem für auf eigene Rechnung täti-
ge oder selbständig Beschäftigte aufgenommen,
wenn ihre Beteiligung am Gesellschaftskapital
zusammen mit den jeweiligen Beteiligungen ih-
rer Ehegatten und ihrer mit ihnen zusammenle-
benden Blutsverwandten, angeheirateten Ver-
wandten oder adoptierten Verwandten bis zum
zweiten Grad mindestens 50 % erreicht, es sei
denn, es wird nachgewiesen, dass die Ausübung
einer wirksamen Kontrolle über die Gesellschaft
die Mitwirkung von Personen erfordert, bei de-
nen es sich nicht um Familienangehörige han-
delt.
(Anerkannt werden die vor dem 1. Januar 1998
erfolgten Anmeldungen sowie die vor dem 1.
Januar 1998 nach irgendeinem Sozialversiche-
rungssystem eingezahlten Sozialversicherungs-
beiträge in bezug auf diejenigen Arbeitnehmer,
auf die § 97.2 a) und k), sowie Abschnitt 1 der
zusätzlichen Bestimmung Nr. 27 der Neufassung
des Allgemeinen Gesetzes über die Sozialversi-
cherung (Ley General de la Seguridad Social) an-
wendbar sind, das durch das königliche Gesetzes-
dekret 1/1994 vom 20. Juni [1994] genehmigt
wurde, und auf die ferner § 21 des Gesetzes 4/
1997 vom 24. März [1997] über Arbeitnehmer-
geselischaften anwendbar ist und zwar in der
Fassung, die die vorliegende Bestimmung über
diese Arbeitnehmer beinhaltet.
Die Beteiligten wird eine Frist von drei Monaten
seit Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes ge-
währt, um die nötigen Mitteilungen an die Ver-
waltung der Sozialversicherung zu richten und
damit die Situation der Arbeitnehmer, auf die
sich der vorstehende Abschnitt bezieht, zu re-
geln, sofern zu diesem Zeitpunkt die Umstände
fortbestehen, die einen Wechsel der Mitglied-
schaft oder Einbindung in das ihnen jeweils ent-
sprechende Sozialversicherungssystem bedingen.
Die Auswirkungen, die sich aus diesem Wechsel
ergeben, gelten rückwirkend ab 1. Januar 1998.
Falls jedoch während des Jahres 1998 eine Leis-
tung zu Lasten eines Zweiges des Sozialversiche-
rungssystems in Anspruch genommen wurde, so
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gelten die genannten Auswirkungen erst ab dem
Datum, an dem diese Leistung eingestellt wur-
de, da die betreffende Person an den gleichen
Arbeitsplatz zurückkehrte.)

Erste Zusatzbestimmung
Die Autonomen Regionen, denen die Zuständig-
keit für die Verwaltung des Registers für Arbeit-
nehmer-Aktiengesellschaften übertragen wurde,
behalten diese Zuständigkeit auch in bezug auf
das Register für Arbeitnehmergesellschaften bei,
auf das sich § 4 dieses Gesetzes bezieht.
Die Bestimmungen in Kapitel 11 des vorliegen-
den Gesetzes verstehen sich unbeschadet des in
den historischen Gebieten des Baskenlandes und
Navarras geltenden gesetzlichen Steuersystems.

Zweite Zusatzbestimmung
Zum Zwecke der Vertretung bei öffentlichen Ver-
waltungen und zur Wahrnehmung ihrer Interes-
sen sowie zur Erbringung von Dienstleistungen
in den Bereichen Beratung und Ausbildung,
Rechtsbeistand oder fachliche Unterstützung
oder in sonstigen Bereichen, die den Interessen
ihrer Gesellschafter dienlich sind, können sich
die Arbeitnehmergesellschaften - gleich, ob es
sich dabei um Aktiengesellschaften oder um
Gesellschaften mit beschränkter Haftung handelt
– gemäß dem Gesetz 19/1977 vom 1. April [1977]
zur Regelung des Gewerkschaftsrechts zu Ver-
bänden oder Vereinigungen zusammenschließen.

Dritte Zusatzbestimmung
Zum Zwecke des Mietrechts gilt es nicht als Über-
tragung, wenn einer Aktiengesellschaft oder ei-
ner Gesellschaft mit beschränkter Haftung der
offizielle Status einer Arbeitnehmergesellschaft
zu- oder aberkannt wird.

Vierte Zusatzbestimmung
Die Bezugnahmen in der Neufassung des Geset-
zes über arbeitsgerichtliche Verfahren – geneh-
migt durch das königliche Gesetzesdekret 2/1995
vom 7. April [1995] - sowie in den verschiede-
nen Richtlinien zur Förderung der Arbeitneh-
mer-Aktiengesellschaften gelten künftig für alle
Arbeitnehmergesellschaften.
Gleichermaßen finden die Bestimmungen in Ar-
tikel II, Abschnitt 2, Absatz a) des Körperschafts-
steuergesetzes 43/1995, die sich auf Arbeitneh-
mer-Aktiengesellschaften beziehen, nach den glei-
chen Bedingungen auch auf die Arbeitnehmer-
Gesellschaften mit beschränkter Haftung Anwen-
dung.

Erste Übergangsbestimmung
Die Vorgänge in Zusammenhang mit Arbeitneh-
mer-Aktiengesellschaften, die sich bei Inkraft-
treten des vorliegenden Gesetzes bereits in Bear-
beitung befinden, werden nach den zum Zeit-
punkt ihrer Anlegung geltenden Vorschriften
geregelt.

Zweite Übergangsbestimmung
Der Inhalt der öffentlichen [Gründungs-]Urkun-
de und der Satzung der nach Maßgabe der nun-
mehr aufgehobenen gesetzlichen Vorschriften als
Arbeitnehmer-Aktiengesellschaften eingestuften
und eingetragenen Gesellschaften kann nicht in

Widerspruch zu den Bestimmungen des vorlie-
genden Gesetzes angewandt werden. Insoweit
erübrigt sich seine formale Anpassung an die
Vorschriften dieses Gesetzes.

Dritte Übergangsbestimmung
Die Arbeitnehmer-Aktiengesellschaften, denen
bislang die Vergünstigung der Abschreibungs-
freiheit gewährt wurde, auf die sich Punkt 2, §
20 des Gesetzes 15/1986 vom 25. April [1986]
bezieht, können diesen Vorteil bis zum Fristab-
lauf zu den genehmigten Bedingungen weiter
in Anspruch nehmen können.

Einzige Aufhebungsbestimmung
Mit Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes wer-
den das Gesetz 15/1986 vom 25. April [1986]
über Arbeitnehmer-Aktiengesellschaften sowie
das königliche Dekret 2696/1986 aufgehoben.
Ferner werden die Bestimmungen des königli-
chen Dekrets 2229/1986 außer Kraft gesetzt,
soweit dies nicht zu dem vorliegenden Gesetz in
Widerspruch steht und die in der Zweiten Schluss-
bestimmung enthaltene Vorschrift erfüllt ist.

Erste Schlussbestimmung
In all jenen Fällen, in denen das vorliegende
Gesetz keine konkreten Vorgaben enthält, fin-
den auf Arbeitnehmergesellschaften je nach ih-
rer Ausgestaltung entweder die für Aktiengesell-
schaften oder die für Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung geltenden Vorschriften An-
wendung.

Zweite Schlussbestimmung
Auf Empfehlung des Justizministers und des
Ministers für Arbeit und Soziales sowie nach
Anhörung der Autonomen Regionen hat die
Regierung innerhalb einer Frist von längstens drei
Monaten seit der Veröffentlichung dieses Geset-
zes die Arbeitsweise, Kompetenz und Koordina-
tion des Registers für Arbeitnehmergesellschaften
des Ministeriums für Arbeit und Soziales zu ge-
nehmigen.

Dritte Schlussbestimmung
Auf Empfehlung des Justizministers, des Minis-
ters für Wirtschaft und Finanzen sowie des Mi-
nisters für Arbeit und Soziales im Rahmen ihrer
jeweiligen Zuständigkeiten kann die Regierung
die für die Durchführung des vorliegenden Ge-
setzes notwendigen Bestimmungen erlassen.

Vierte Schlussbestimmung
Das vorliegende Gesetz tritt dreißig Tage nach
seiner Veröffentlichung im Spanischen Staatsan-
zeiger „Boletin Oficial del Estado“ in Kraft.
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